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1. Einführung  

Die Freie und Hansestadt Hamburg legt hiermit den ersten Teil eines Luftreinhalteplans 
vor. 

In Hamburg hat sich – wie in  den meisten Städten – die Luftqualität in den letzten Jahr-
zehnten erheblich verbessert. Die für die Wohnbevölkerung maßgeblichen Messwerte 
lagen deutlich unter den nach deutschem Recht geltenden Grenzwerten. 

Allerdings räumt die EU der Luftqualitätspolitik seit einigen Jahren eine erhöhte Priorität 
ein. Sie hat Richtlinien mit hohen Anforderungen erlassen. Darin werden für eine Reihe 
von Luftschadstoffen Immissionsgrenzwerte festgelegt. Die Mitgliedstaaten sind ver-
pflichtet, die Einhaltung dieser Grenzwerte sicherzustellen. 

Maßgebend sind die EU-Luftqualitätsrahmenrichtlinie2 und ihre Tochterrichtlinien mit den 
Immissionsgrenzwerten für die Luftschadstoffe3, die 2002 in deutsches Recht umgesetzt 
wurden (22. BImSchV).  

Die Messergebnisse der Luftüberwachung in der Hansestadt zeigen, dass diese "schär-
feren" EU-Grenzwerte für alle Stoffe - mit einer Ausnahme - durchgehend eingehalten 
werden. In Hamburg hat es 2002 erstmals Überschreitungen des Immissionsgrenzwertes 
für Stickoxide (NO2) gegeben. Diese sind allerdings nicht in Wohngebieten sondern an 
Verkehrsmessstellen beim Langzeitwert aufgetreten. 

Auch bei weiteren Stoffen könnte es in den nächsten Jahren Probleme bei der Einhal-
tung des EU-Grenzwertes geben: Beim Feinstaub PM10 ist nicht sichergestellt, dass der 
von der EU festgesetzten Kurzzeit-Grenzwert in Zukunft eingehalten werden kann. 

Wegen der Überschreitung bei NO2 stellt die zuständige Behörde einen Luftreinhalteplan 
auf, der Maßnahmen beinhaltet, die eine Einhaltung der Grenzwerte auf Dauer sicher-
stellen.  

 

 

Bei der Wahl von Maßnahmen zur Verminderung der Belastungen ist zu berücksichtigen, 
dass die städtische Hintergrundbelastung, zusammengesetzt aus regionalen Einflüssen 
und Ferntransport, in Hamburg für NO2  relativ hoch ist. Überschreitungen von Grenzwer-
ten sind an verkehrsnahen Messstationen aufgetreten, weil sich dort zusätzliche Emissi-
onen des Straßenverkehrs konzentrieren. 

Für die Maßnahmen kommen grundsätzlich folgende Bereiche in Betracht: 

��Der Kfz-Verkehr (verursacht ca. 50 bis 60 % der NO2-Belastung). 

��Die genehmigungsbedürftigen Anlagen der Industrie (Kraftwerke, Mineralölwirt-
schaft, Müllverbrennung, Hüttenwerke). 

                                            
�

Richtlinie1996/62/EG des Rates vom 27.09.1996 über die Beurteilung und die Kontrolle der 
Luftqualität

�
Richtlinie 1999/30/EG des Rates vom 22.04.1999 über Grenzwerte für Schwefeldioxid, Stick-

stoffdioxid und Stickstoffoxide, Partikel und Blei in der Luft (1. Tochterrichtlinie)  
sowie Richtlinie 2000/69/EG des Rates und des Europäischen Parlaments vom 16.11.2000 über 
Grenzwerte für Benzol und Kohlenmonoxid in der Luft (2. Tochterrichtlinie)
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Dieser Bereich spielt bei der Luftschadstoffbelastung zwar grundsätzlich eine Rol-
le. Aufgrund der Sanierungserfolge der Vergangenheit entsprechen die Anlagen 
jedoch heutzutage bereits weitgehend dem Stand der Technik. Sie werden inner-
halb der genehmigten Werte betrieben. Potenziale für wesentliche Verbesserun-
gen werden nicht gesehen.  

��Die Bereiche übriger Verkehr und Hausbrand spielen nur eine untergeordnete 
Rolle bei den in Hamburg freigesetzten NO2-Emissionen. 

 

Hinsichtlich der Wirkungen von Maßnahmen in der Emittentengruppe Verkehr ergibt sich 
die günstige Situation, dass sie häufig zur Minderung der Belastung durch beide Kompo-
nenten (NO2 und PM10) zugleich beitragen. 

 

 

 

 

Beteiligung der Öffentlichkeit  

 

Ein Luftreinhalteplan hat die Aufgabe, die Anstrengungen der öffentlichen Verwaltung zur 
Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte bei den Luftschadstoffen zu bündeln. Das 
Hauptziel des Plans liegt darin, die verschiedenen beteiligten Behörden darin zu unter-
stützen, möglichst wirksame Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität zu definie-
ren und umzusetzen. 

Die Hamburger Öffentlichkeit hatte die Möglichkeit, sich auf der Basis des veröffentlich-
ten ersten Teils des Luftreinhalteplans bis zum 8. Oktober 2004 an der Aufstellung des 
Plans mit eigenen Beiträgen zu beteiligen.  
Die Ergebnisse der Öffentlichkeitsbeteiligung sind im Kapitel 20 zusammengefasst. 
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2. Umsetzung der EU- Luftqualitätsrahmenrichtlinie  

Die Luftreinhalteplanung für Hamburg galt lange Zeit als abgeschlossen. Nach der ersten 
großen Sanierungswelle in den Achtziger und Neunziger Jahren zur Einhaltung deut-
scher Richtlinien ist es jetzt erforderlich geworden, neue erhöhte Anforderungen aus der 
europäischen Rechtssetzung zu erfüllen.   

 

Ziele der EU- Luftqualitätsrahmenrichtlinie 

Ziel der Europäischen Luftqualitätsrahmenrichtlinie 1996/62/EG und ihrer Tochterrichtli-
nien ist es, die Luftqualität in Europa zu erhalten und weiter zu verbessern.  

Hierzu wurden Immissionsgrenzwerte und Alarmschwellen für die Konzentration von be-
stimmten Schadstoffen in der Luft festgelegt, deren Überschreitung Maßnahmen zur 
Verminderung dieser Schadstoffbelastungen nach sich ziehen sollen. 

Die Zielsetzungen des Richtlinienpaketes der EU sind: 

• Grenz-, Alarm- und Richtwerte festzulegen, die nach neuen Erkenntnissen der Wir-
kungsforschung schädlicher Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die 
Umwelt insgesamt vermeiden oder erheblich vermindern sollen. 

• Die Luftqualität nach einheitlichen Methoden zu beurteilen und die Öffentlichkeit dar-
über umfassend zu unterrichten. 

• Gute Luftqualität zu erhalten und in Gebieten mit derzeit schlechter Qualität eine 
dauerhafte Verbesserung zu erreichen. 

Umsetzung in nationales Recht  

Das Bundes-Immissionsschutzgesetz (BlmSchG) hat in der Novelle vom 26.09.2002 die 
EU-Luftqualitätsrahmenrichtlinie in deutsches Recht umgesetzt. Die Umsetzung der ent-
sprechenden Vorgaben erfolgte dabei eng am Wortlaut der EU-Richtlinien. 

In § 47 BImSchG ist die Aufstellung von Luftreinhalteplänen geregelt. 

In der 22. Verordnung zum BImSchG (22. BImSchV) werden u. a. für die Luftschadstoffe 
Stickstoffdioxid NO2 und Feinstaub PM 10 gegenüber den bisherigen deutschen Anforde-
rungen "schärfere" europäische Grenzwerte für Luftschadstoffkonzentrationen festgelegt. 

Während früher die großräumigen Luftverunreinigungen vor allem durch industrielle 
Quellen im Vordergrund standen – die jetzt wie bereits erwähnt weitgehend saniert sind 
– sind nun kleinräumige Emissionen ins Blickfeld gerückt. Die Emissionen des Straßen-
verkehrs spielen deshalb zukünftig eine größere Rolle. 

Im Unterschied zu den bisher geltenden „Konzentrationswerten“ der 23. BImSchV zu § 
40 Abs. 2 BImSchG müssen die in der neuen 22. BImSchV aufgeführten Immissions-
grenzwerte nach einer Übergangsfrist eingehalten werden.  

Die Mitgliedstaaten sind verpflichtet, Grenzwertüberschreitungen innerhalb einer Jahres-
frist nach Feststellung der Grenzwertüberschreitung an die Kommission zu melden. Dar-
über hinaus müssen sie spätestens zwei Jahre nach der Feststellung von Grenzwert-
überschreitungen Luftreinhaltepläne erstellen, die das Einhalten der Grenzwerte sicher-
stellen. Die Pläne sind an die Kommission weiterzuleiten. 

Damit hat das BImSchG wesentlich den Inhalt und die rechtliche Stellung des Luftrein-
halteplanes verändert und führt das zusätzliche Instrument des Aktionsplanes ein.  
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Zuständige Behörde  

Zuständig für die Luftreinhalteplanung ist in Hamburg die Behörde für Stadtentwicklung 
und Umwelt als oberste Immissionsschutzbehörde des Landes.  

Die zu ergreifenden Maßnahmen sind, soweit sie sich auf den Straßenverkehr beziehen, 
abzustimmen mit der zuständigen Straßenverkehrsbehörde. Dieses ist die Behörde für 
Inneres. Soweit bauliche Maßnahmen im Netz der Hauptverkehrsstraßen durchzuführen 
sind, ist ebenfalls die Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt zuständig. 

 

Was ist nach deutschem Recht zu tun? 

a) Luftreinhalte- und Aktionspläne 

Nach § 47 Abs.1 BImSchG ist für ein Gebiet ein Luftreinhalteplan aufzustellen, wenn 
Grenzwerte nach der 22. BImSchV (zuzüglich der jährlich abnehmenden Toleranzmar-
gen) bis zu ihrem verbindlichen Inkrafttreten überschritten werden. Die in Luftreinhalte-
plänen festzulegenden Maßnahmen sollen geeignet sein, die Überschreitungen dauer-
haft zu vermindern. 

Demgegenüber sind nach § 47 Abs.2 BImSchG Aktionspläne für den Fall auszuarbeiten, 
dass nach dem verbindlichen Inkrafttreten der Immissionsgrenzwerte nach der 22. 
BImSchV Immissionsgrenzwerte oder Alarmschwellen überschritten werden bzw. die 
Gefahr einer Überschreitung besteht. Die in Aktionsplänen festzulegenden Maßnahmen 
sollen geeignet sein, kurzfristig den Überschreitungszeitraum zu verkürzen bzw. die Ge-
fahr einer Überschreitung zu verringern. Aktionspläne können auch im Rahmen eines 
Luftreinhalteplans erstellt  werden. 

 

b) Straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen 

Maßnahmen im Rahmen von Luftreinhalte- und Aktionsplänen nach § 47 BImSchG sol-
len sich entsprechend des Verursacheranteils gegen alle Emittenten richten.  

In europäischen und deutschen Städten stellt nach heutigen Erkenntnissen trotz der 
Verbesserungen in der Kfz-Technik der motorisierte Straßenverkehr die Hauptquelle für 
mehrere Schadstoffe (z. B. Stickoxide, Feinstaub) dar. Insofern sind Maßnahmen zur 
Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben schwerpunktmäßig im Verkehrsbereich zu tref-
fen.  

Sofern derartige Maßnahmen als Teil eines Luftreinhalteplans festgelegt worden sind, 
ermächtigt § 40 Abs.1 BImSchG die zuständige Straßenverkehrsbehörde zur Durchfüh-
rung der Maßnahmen. Die Behörde kann allerdings im Einvernehmen mit der für Immis-
sionsschutz zuständigen Behörde Ausnahmen von Verboten bzw. Beschränkungen zu-
lassen, wenn dies aus überwiegenden Gründen des Allgemeinwohls erforderlich ist. 

 

c) Grenzwerte und Schadstoffermittlung 

Die 22. BImSchV enthält nach ihrer Neufassung die Immissionsgrenzwerte und Alarm-
schwellen der Tochterrichtlinien und die Methoden und Kriterien zur Ermittlung der 
Schadstoffbelastung.  

Weiterhin sind in der Verordnung Regelungen für die Ausgangsbeurteilung der Luftquali-
tät, die Erstellung bzw. den Mindestinhalt von Luftreinhalte- und Aktionsplänen sowie Art 
und Inhalt der Information der Öffentlichkeit und weiterer Beteiligter getroffen worden. 
Die Erhaltung und Verbesserung der Luftqualität ist damit Daueraufgabe.  
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3. Allgemeine Beschreibung der Rahmenbedingungen für die Luftreinhaltung in 
Hamburg 

Die Freie und Hansestadt Hamburg ist Stadtstaat und damit gleichzeitig Kommune und 
Land der Bundesrepublik Deutschland. Hamburg ist eine Stadt mit 1,7 Millionen Einwoh-
nern in Norddeutschland und hat Metropolfunktionen für rund 4 Mio. Einwohner zu erfül-
len. 

 

Lage 

Hamburg liegt im letzten Streckenabschnitt der Elbe und ca. 100 km von Nord- und Ost-
see entfernt. Hamburg liegt an der Mündung von Alster und Bille in die Elbe, die 110 km 
weiter nördlich in die Nordsee fließt. Der natürliche Tidehafen erstreckt sich über die 
ganze Breite des Stroms, hauptsächlich auf das Südufer der Norderelbe gegenüber der 
Innenstadt von Hamburg und Altona. Die beiden Ufer sind im Osten durch Brücken so-
wie im Westen durch den Alten und Neuen Elbtunnel verbunden.  

Die beiden Seen im Zentrum der Stadt - Binnen- und Außenalster - werden durch zahl-
reiche Kanäle gespeist, die von großen Parkanlagen gesäumt sind. Die unzähligen Flee-
te, Flüsschen und Kanäle werden von mehr als 2300 Brücken überspannt.  

Hamburg grenzt nördlich der Elbe an Schleswig-Holstein und südlich der Elbe an Nie-
dersachsen. Das Stadtgebiet umfasst eine Gesamtfläche von 755,3 km², darunter 75 
km² Hafen.  

 

Klima 

Die Stadt liegt noch im Einflussbereich des Seeklimas. Vorherrschende und häufig auf-
tretende Winde sind westliche und südwestliche feuchte Seewinde, sowie kühle polare 
Nordwinde.  

Durch die Nähe zur Nordsee ist das Wetter in Hamburg sehr wechselhaft. Durch die ma-
ritimen Einflüsse ist das Klima milder als im östlichen Hinterland. Zumeist sorgt eine 
ständige Brise vom Meer für frische Luft.  Im Winterhalbjahr kann es sehr stürmisch wer-
den. 

Die durchschnittliche Lufttemperatur einer Stadtstation beträgt im Januar unter 1°C, im 
April ca. 8°C, im Oktober ca. 10°C und im Jahresmittel 9,4°C. Der wärmste Monat ist der 
Juli mit durchschnittlich 16,6 °C. 

Der Einfluss der Stadt auf die Lufttemperatur ergibt sich aus der Wärmeproduktion ins-
besondere von Industrieprozessen sowie von Gewerbe- und Wohnbauten. Besonders in 
den Stadtzentren kommt es zur Ausbildung von Wärmeinseln. Diese wird durch Luftver-
unreinigungen, die eine nächtliche Wärmeabstrahlung vermindern, sowie durch geringe-
re Verdunstung begünstigt. 

 

Struktur und Wirtschaft 

Hamburg ist Kern einer Metropolregion von europäischem Rang. Die Stadt liegt im 
Schnittpunkt bedeutender transeuropäischer Verkehrsachsen und ist eine wichtige Dreh-
scheibe für die internationalen Austauschbeziehungen der Länder Nord-, Mittel- und 
Osteuropas. Hamburg hat als Handels-, Verkehrs- und Dienstleistungszentrum eine un-
angefochten überregionale Bedeutung im Nord- und Ostseeraum und zählt zugleich zu 
den wichtigsten Industriestandorten in Deutschland. Wichtigste Wirtschaftszweige sind 
Luftfahrtindustrie, Chemie, Elektrotechnik, Maschinen- und Schiffbau, Mineralölwirt-
schaft, Transportwirtschaft und Logistik, Banken, Versicherungen und Medien. Bedeu- 
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tende Einrichtungen der Wissenschaft, der Kultur und des Tourismus ergänzen die Wirt-
schaftsstruktur und erhöhen die Attraktivität der Stadt nach außen. 

Um im Wettbewerb der europäischen Metropolen zu bestehen und die Position möglichst 
zu verbessern folgt Hamburg dem Leitbild „Metropole Hamburg – wachsende Stadt“. 
Durch ein Bündel an abgestimmten Maßnahmen soll die Stadt für den Zuzug neuer Ein-
wohner attraktiver werden, sollen Wirtschafts- und Beschäftigungswachstum gefördert 
und die internationale Anziehungskraft und Bekanntheit Hamburgs gesteigert werden 
ohne die bereits erreichten Qualitäten im Bereich der Umwelt- und Umfeldqualität zu ge-
fährden. 

Die Stadtstruktur Hamburgs ist geprägt durch eine relativ kompakte innere Stadt um das 
historische Zentrum und die angrenzenden Stadterweiterungen des 19. und frühen 20. 
Jahrhunderts. Nach außen schließen sich daran weitläufige Wohngebiete unterschiedli-
cher Dichte an, die sich in der Region fortsetzen. Beeinflusst durch die noch bis 1938 
selbständigen Nachbarstädte Wandsbek, Altona und Harburg-Wilhelmsburg besitzt das 
heutige Hamburg eine polyzentrische Stadtstruktur mit axialer Ausrichtung bis weit über 
die Stadtgrenzen hinaus (Siedlungs- und Landschaftsachsen). 

Nachdem im Zweiten Weltkrieg weite Teile der inneren Stadt völlig zerstört wurden, er-
folgte der Wiederaufbau der Wohnquartiere nach den Grundsätzen eines veränderten 
städtischen Leitbildes mit der Folge, dass die Bebauung aufgelockert und der Grünanteil 
nachhaltig erhöht wurde. Straßenschluchten sind selten und der für Hamburg typische 
leichte Seewind kann weitgehend ungestört fließen. Durch die ausgedehnten, unterein-
ander vernetzten Freiflächen und die charakteristischen, stadtbildprägenden Wasserflä-
chen besitzt Hamburg von Natur aus alle Voraussetzungen für eine gute Luftzirkulation 
und die Gewährleistung der europäischen Luftqualitätsstandards. 

 

Verkehr 

Hamburg ist der größte Seehafen in Deutschland und der viertgrößte in Europa und ge-
hört zu den sieben größten Containerhäfen der Erde. Mit dem Hinterland ist Hamburg 
durch Binnenwasserstraßen verbunden (Mittel- und Oberelbe, Elbe-Seitenkanal). Zu 
Nord- und Ostsee führen die Unterelbe und der Nord-Ostsee-Kanal. 

Hamburg ist der größte Eisenbahnknotenpunkt im nördlichen Europa mit Europas größ-
tem Rangierbahnhof in Maschen südlich von Hamburg. Der Schienen-Güterverkehr hat 
aufgrund des Brückenschlages nach Skandinavien (Querungen des Großen Belt und 
des Öresund) und des schnell ansteigenden Containerumschlags an Bedeutung zuge-
nommen.   

Zwei Autobahnen von überregionaler Bedeutung berühren die Stadt. Die A 7 verläuft 
westlich des Stadtzentrums in Nord-Süd-Richtung und überwindet die Elbe durch den 
Elbtunnel. Die A 1 verläuft östlich und verbindet Deutschlands Westen mit der Ostsee 
und den skandinavischen Ländern. Gemessen an der Verkehrsbelastung hat auch ihre 
Bedeutung in den letzten Jahren stetig zugenommen  

Hamburg besitzt mit dem Hamburg Airport einen stadtnahen, im Norden der Stadt gele-
genen Flughafen mit zurzeit rund 10 Mio. Fluggästen pro Jahr. 

Zur adäquaten Wahrnehmung der Aufgaben eines überregional bedeutenden logisti-
schen Knotenpunkts muss Hamburg auch künftig über Schienen-, Straßen-, Wasser- 
und Luftverkehrswege gut zu erreichen sein. Innerhalb der Stadt muss die Infrastruktur 
eine Mobilität gewährleisten, die einerseits den Anforderungen der Wirtschaft an leis-
tungsfähige Verkehrsverbindungen genügt und andererseits die Maßstäbe der in Ham-
burg lebenden Menschen nach Umwelt-, Gesundheits- und Sozialverträglichkeit erfüllt. 
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4. Luftreinhalteplanung und -maßnahmen vergangener Jahre  

In Hamburg ist seit den frühen Achtziger Jahren aktive Luftreinhaltung betrieben wor-
den4.  
 

Im Verkehrsbereich sind eine Reihe von verkehrslenkenden und emissionsmindernden 
Maßnahmen in Hamburg verwirklicht worden. Beispiele in Stichworten sind:  

• Ein hierarchisches Straßennetz (Bundesautobahnen und anbaufreie Bundesfernstra-
ßen, Hauptverkehrsstraßen und übrige Straßen), diente der Bewältigung der  unter-
schiedlichen Verkehre und ihrer Aufgaben. 

• Die Bundesautobahnen und anbaufreien Bundesfernstraßen bewältigen vorrangigend 
den Fernverkehr und den auf den Hafen gerichteten Schwerverkehr. 

• Das Netz der Hauptverkehrsstraßen bündelt den innerstädtischen Ziel- und Quellver-
kehr und hält das Netz der nachgeordneten sonstigen Straße insbesondere die Er-
schließungsstraßen der Wohnquartiere weitmöglich von Durchgangsverkehr frei. Von 
besonderer Bedeutung im Hauptverkehrsstraßennetz sind die Ringe 1, 2 und 3 sowie 
die radialen Ein- und Ausfallstraßen, auf denen der größte Teil der überbezirklichen 
Verkehre abgewickelt wird. 

• Die Verstetigung des Verkehrsflusses bewirkt einen Rückgang von verkehrsbeding-
ten Luftschadstoffen. Tempo 60 km/h auf ausgesuchten Ausfallstraßen wie Stein-
Hardenberg-Straße – Bargteheider Straße – Meiendorfer Straße (B 75) sowie Brom-
beerweg – Alte Landstraße, dient konsequent der Verringerung von Lärm und Abga-
sen durch emissionsarme Fahrzyklen. 

• Bevorzugung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) wie Einrichtung von 
Bussonderspuren oder busbeeinflusster Steuerung der Lichtsignalanlagen (Anforde-
rung von Grünphasen). 

• Wegfall von Diesellokverkehr durch die Elektrifizierung von Strecken bewirken eine 
Reduzierung von Dieselruß, Schwefeldioxyd und Aldehyden. 

• Der Ausbau der Hafenbahn und der südlichen Güterbahn ermöglichen die Verlage-
rung von Güterfernverkehr auf die Schiene. 

Im Bereich von (fahrzeug-) technischen Maßnahmen wurde von dem Grundsatz ausge-
gangen, dass entsprechend dem Verursacherprinzip die Schadstoffbegrenzung an der 
Quelle - dem Kraftfahrzeug - vorgenommen werden muss, weil hier die höchsten Minde-
rungspotenziale gegeben sind. Hamburg hat sich daher schwerpunktmäßig für die Reali-
sierung folgender Maßnahmen eingesetzt: 

• verbindliche wiederkehrende Abgasuntersuchung AU ab 1993 für alle KFZ anstelle 
der bei konventionellen Ottomotoren-PKW vorgeschriebenen Abgassonderuntersu-
chung ASU, 

• Verbesserungen bei Otto-Kraftstoffen und Diesel (Blei, Benzol, Schwefel u. a.) in Stu-
fen (nächste Stufe ab 1.1.2005), 

• Minderung der Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen beim Kraftstoffum-
schlag ("Saugrüssel"), 

• die verbindliche Einführung des Drei-Wege-Katalysators, 

• die Absenkung des Benzolgehalts im Benzin, 

                                            
����� �	���
��� �	��������	���	��������������� � ��������� �"!#�$�	� %������ !#��%�&'� %)(*��+),����$&.-0/�1�2',�� �3254�4�4�6
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• Festlegung der Euro-Schadstoffstufen u. a. mit schärferen Grenzwerten für Dieselruß 
sowie 

• Einführung der On-Board-Diagnose (OBD) für neu zugelassene Ottomotor-PKW ab 
2000. 

 

Die Summe der Maßnahmen haben sich deutlich auf die Modernisierung der Fahrzeug-
flotte und die Minderung der Emissionen des Verkehrs ausgewirkt, wie die folgenden 
Abbildungen ausweisen.  

 

Anteil schadstoffreduzierter PKW in Hamburg in Tausend
 (jeweils 1.Januar), Quelle: kba 9/2004
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Abb. 1: Anteil schadstoffreduzierter PKW in Hamburg                                   IB115, Anteil schad...xls 

 

 
Abb. 2: NOx-Emissionen des Hamburger Kfz-Verkehrs                                           Quelle: dig. UA 
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Industrieanlagen sind neben den Kraftfahrzeugen der zweite Bereich mit erheblichen, 
oft singulären Emissionen von Luftschadstoffen. Die Anlagen sind in Hamburg über Jah-
re saniert und entsprechend den Anforderungen der TA-Luft nachgerüstet worden. Ihr 
Betrieb bewegt sich innerhalb, häufig deutlich unterhalb der genehmigten Emissionswer-
te, so dass erhebliche Potentiale zur Reduktion der NOx-Emissionen nicht zu erwarten 
sind. 

 

 

Als ein Beispiel für die Verringerung der Emissionen im industriellen Sektor wird in der 
folgenden Abbildung 3 die Quellgruppe Kraftwerke dargestellt. Kraftwerke liefern inner-
halb des industriellen Sektors den größten Beitrag zu den NOx-Emissionen. Der Erfolg 
der Sanierungsmaßnahmen der letzten Jahre in diesem Bereich – besonders bei NOx 
und Staub - ist sichtbar. 

 

 
Abb. 3: NOx- und Staub-Emissionen der Hamburger Kraftwerke (incl. Wedel)            Quelle: HEW 
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Nach den Kraftwerken tragen Müllverbrennungsanlagen wesentlich zu den NOx-
Emissionen der Industrie in Hamburg bei. Die Abbildung 4 zeigt die Emissionen der 
größten Hamburger Müllverbrennungsanlage Rugenberger Damm MVR in Bezug zu 
Genehmigungswerten. 

NOx-Emissionskonzentration im Abgas der MVR (mg/Nm³)
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Abb. 4: NOx-Emissionskonzentrationen im Abgas der Müllverbrennungsanlage  
             Rugenberger Damm (MVR)                               IB115, MVR_Emiss.xls,  Quelle: MVR  

 

Die ermittelten Staubkonzentrationen liegen bei der MVR unterhalb von ca. 25 % des 
genehmigten Wertes und unterhalb der Nachweisgrenze der Messgeräte. 

 

 

Als weiteres Beispiel für die wirkungsvollen Maßnahmen im industriellen Bereich wird 
hier die Norddeutsche Affinerie AG (NA) angeführt, Europas größte, im Hamburger 
Stadtgebiet gelegene Kupferhütte. Hier konnten die Emissionen (Staub, Blei, Arsen, 
Kupfer, Schwefeldioxid) trotz Kapazitätserhöhung um durchschnittlich 80 % reduziert 
werden. Abbildung 5 zeigt die Entwicklung der Staubemissionen. 

 
Abb. 5: Spezifische Staubemissionen der Norddeutschen Affinerie AG   Quelle: NA 
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5. Verkehrsentwicklung in Hamburg (1980 – 2004) 

Während der Verkehr in dem Jahrzehnt von 1980 bis 1990 in Hamburg kontinuierlich 
anstieg, folgten dann Phasen unterschiedlicher Entwicklungen:  

Zwischen 1990 und 2002 ist im Stadtstraßennetz Hamburgs im Prinzip Stagnation fest-
zustellen, auf den Autobahnen hingegen sind deutliche Zuwächse von 15 bis 20 % zu 
verzeichnen. 
 

Entwicklung der Verkehrsbelastungen
auf den Straßen in Hamburg
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Abb. 6: Entwicklung des Verkehrs in Hamburg               Quelle: BSU/V 
DTVw = Durchschnittliche tägliche Kfz-Verkehrsstärke (Werktage) 

Im Bereich des ÖPNV ist zwischen 1980 und 1990 nach einem Rückgang ein anschlie-
ßender Wiederanstieg der Fahrgastzahlen zu verzeichnen. Der Anstieg setzte sich im 
folgenden Jahrzehnt fort und betrug von 1990 bis 2002 ca. 15%. 
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Abb. 7: Entwicklung der Fahrgastzahlen im Hamburger Verkehrsverbund    Quelle: BSU/V 

 



Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt  -  Luftreinhalteplan Hamburg, Oktober 2004 15
 

 

Im Fahrradverkehr sind ab 1980 kontinuierliche Steigerungen zu verzeichnen, die zwi-
schen 1990 und  2002 bei ca. 15% liegen. 

 

Eine grundsätzliche Änderung der Entwicklungslinien im kommenden Jahrzehnt ist aus 
heutiger Sicht nicht zu erwarten. Allgemein wird von einer weiteren Zunahme der Ver-
kehrsleistung ausgegangen.  

Im Wirtschaftsverkehr – und insbesondere beim Hafenumschlag – sind auch künftig 
Steigerungsraten zu erwarten. Durch den Europäischen Binnenmarkt, die Osterweite-
rung sowie durch die Globalisierung der Wirtschaft sind besonders im Fernverkehr stei-
gende Verkehre zu erwarten.  
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6. Das Hamburger Luftmessnetz 

 

In Deutschland werden derzeit ca. 426 NO2-Messstationen durch die Länder und das 
Umweltbundesamtes betrieben. Die folgende Abbildung zeigt die Verteilung über das 
Land. 

 

 
Abb. 8: NO2-Messstationen in Deutschland  Quelle: UBA 

 

 

 

 
Hamburg betreibt seit 20 Jahren ein dichtes Luftmessnetz.  
 
 
Im Folgenden wird dargestellt, welche Messungen zur Überwachung der verschiedenen 
Schadstoffe beitragen.  

Das Hamburger Luftmessnetz betreibt zur Zeit 18 Messstationen (siehe Abbildungen) 
und einen Messwagen zur Überwachung der Luftqualität. Es unterscheidet dabei zwi-
schen Hintergrund-, Ozon- und Verkehrs-Messstationen. Es misst kontinuierlich gemäß 
EU-Richtlinien und dem Bundesimmissionsschutzgesetz. 

Seit 1984 werden Daten zur Luftqualität in Hamburg erhoben. Die kontinuierlichen 
Schadstoffmessungen erfüllen folgende Aufgaben: 

• Messungen nach den EU-Richtlinien für Schwebstaub PM10/PM2,5, SO2, NO2, 
Benzol, CO und Ozon, umgesetzt in der 22. Verordnung zum Bundes-
Immissionsschutzgesetz (22. BImSchV) 

• Ozonwarn- und -Informationsdienst 

• Information der Öffentlichkeit 

• Bereitstellung von Daten für immissionsschutzrechtliche Genehmigungen 
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• Aufstellung von Daten-Zeitreihen zur Ermittlung von Belastungstrends 

• allgemeine Überwachung der Luftqualität entsprechend der Vierten Allgemeinen 
Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz. 

 

 

  
Abb. 9a: Lage aller Messstellen                      Abb. 9b: Lage der Verkehrsmessstellen 

 

 

 

Hintergrund-Messstationen 

Elf Hintergrund-Messstationen dienen der allgemeinen Luftüberwachung. Sie erfassen 
die Schadstoffkomponenten Schwefeldioxid (SO2), Stickstoffmonoxid (NO), Stickstoffdi-
oxid (NO2) und Staub (Schwebstaub; PM10: Partikel kleiner als 10 Mikrometer). Einige 
Stationen messen außerdem Kohlenmonoxid (CO). Ozon-Messstationen ermitteln neben 
Ozon (O3, aufgrund der Ozonrichtlinie der EU) auch die NO2- und NO-Belastungen.  
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Verkehrsmessstationen 

Seit 1992 wird in der Stresemannstraße die erste Hamburger Verkehrs-Messstation fort-
laufend betrieben. An fast 30 Straßen mit vermutet hohen Schadstoffkonzentrationen 
fanden seitdem mindestens einjährige Messkampagnen statt. Um möglichst viele Stra-
ßenabschnitte zu erfassen, werden einige Verkehrs-Messstationen alle ein bis zwei Jah-
re umgestellt. Andere Stationen werden länger betrieben, um langjährige Trends zu ver-
folgen, so dass nur noch vier der ursprünglichen Aufstellungsorte bis heute beibehalten 
wurden. 

An den Verkehrs-Messstationen werden die für den Kraftfahrzeugverkehr typischen 
Schadstoffe Benzol, NO, NO2, CO und Dieselruß gemessen. 

Der vorliegende Luftreinhalteplan basiert – wie ausgeführt - auf Überschreitungen des 
Langzeit-Immissionsgrenzwertes für NO2, die an drei Verkehrsmessstellen in 2002 ge-
messen wurden. 

 

 
Abb. 10: Verkehrsmessstation Habichtstraße                                               Quelle: HU / 2003.pdf 

 

Messwagen 

Der Messwagen erfasst die flächenmäßige Luftbelastung von Gebieten; der Abstand der 
Messpunkte untereinander beträgt dabei 500 oder 1.000 Meter. Er führt außerdem orien-
tierende Messungen durch. 

 

Die kontinuierlich gemessenen aktuellen Daten des Hamburger Luftmessnetzes werden 
laufend veröffentlicht im Internet unter http://www.hamburger-luft.de/,  im Videotext des 
NDR (3. Programm) auf den Seiten 191/192 und telefonisch unter 428 45 2424 (Ansa-
gedienst). 
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7. Die Qualität der Hamburger Luft heute 
 
 
Stickstoffdioxid (NO2) 
Die Verbindungen Stickstoffmonoxid NO und Stickstoffdioxid NO2 entstehen bei 
Verbrennungsvorgängen stets gleichzeitig. Bei Feuerungen (Kraftfahrzeuge und Kraft-
werke) werden zunächst ca. 90 % der Stickstoffoxide als Stickstoffmonoxid emittiert. In 
der Atmosphäre wandeln sie sich je nach Gehalt anderer Schadstoffe in der Luft bzw. je 
nach Sonneneinstrahlung ineinander um und stehen miteinander im Gleichgewicht. 
Unter dem Einfluss von Stickoxiden nehmen Erkrankungen der Atemwege zu. Stickoxide 
sind am Problem der sauren Niederschläge, der Überdüngung der Böden und des 
Grundwassers sowie der Schwebstaubbelastung beteiligt. Außerdem sind sie Vorläufer 
der Ozonbildung. 
 
Zunächst ein Blick auf die Situation beim Stickstoffdioxid im größeren Maßstab.  

Einen aktuellen Überblick über die Schwerpunkte der NO2-Emissionen im Europäischen 
Maßstab sowie über die Konzentrationen von Stickstoffdioxid in der untersten Schicht 
der Atmosphäre (Troposphäre) gibt die folgende Abbildung. Die Hauptquellen in Europa 
sind gut erkennbar.  
 

 
Abb. 11: NO2-Konzentrationen über Westeuropa    (Troposphäre, Jan 2003 bis Jun 2004) 
Quelle: IUP/Uni Heidelberg;       IB115, Europa_D_NO2.doc 
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Einen groben Überblick über die Immissionssituation in Deutschland im Jahr 2003 zeigt 
die folgende Abbildung. Hier sind die Jahresmittelwerte dargestellt. 

   
 
(Aufgrund des Interpolationsverfahrens ist keine kleinräumige Interpolation zulässig!) 
 

Abb. 12: NO2-Jahresmittelwerte in Deutschland 2003  (Grenzwert 2003: 54 µg/m³) 
Quelle: UBA         

 

Der Blick auf die Stundenmittelwerte der NO2-Immisionen zeigt, dass sich in Deutschland 
keine Überschreitungen ergeben, wie die folgende Abbildung ausweist. In Hamburg wird 
dieser Grenzwert (200 µg/m³) regelmäßig eingehalten. 

 

�

Abb. 13: Maximale NO2-Ein-Stunden-Tagesmaxima in Deutschland am 13.10.2004 
Quelle: UBA 
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Die Situation in Hamburg 
 
Der stetige Rückgang der NO2-Belastung in Hamburg wurde im Jahr 2000 unterbrochen 
(siehe folgende Abb.). Seitdem bleibt die Belastung auf dem erreichten Niveau oder 
steigt an einigen Stationen wieder an. Der frühere Rückgang kann auf die Einführung 
des Katalysators und die Erneuerung der Fahrzeugflotte zurückgeführt werden. Die 
Gründe für die Stagnation bzw. den erneuten Anstieg in den letzten Jahren – übrigens 
ein bundesweiter Trend – werden zur Zeit noch untersucht. Der Einfluss der trockenen 
Witterung ist nicht ausgeschlossen. 
Das folgende Diagramm zeigt den Verlauf der NO2-Immissionen seit 1985 an verschie-
denen Messstellen. Zunächst sind vier Hintergrundmessstellen (Billbrook, Sternschanze, 
Veddel, Tatenberg) und der Mittelwert der Hintergrundmessstationen dargestellt. Diese 
Werte sind repräsentativ für die Wohnbevölkerung. Sie liegen bereits heute unter dem 
für 2010 geltenden EU-Immissionsgrenzwert; eine Ausnahme stellt Veddel dar, für diese 
Messstelle lagen 2003 nichtrepräsentative Verhältnisse vor (langfristige Baumaßnahmen 
um die Messstelle herum). 
Zusätzlich ist stellvertretend eine Verkehrsmessstation (Stresemannstraße) dargestellt. Der 
prägende Einfluss des Verkehrs wird deutlich: Die Belastung liegt doppelt so hoch wie an 
den Hintergrundmessstellen. Mit anderen Worten: An der Verkehrsmessstelle Stresemann-
straße wird ca. 50 % der Belastung durch den Verkehr verursacht, wie die folgende Abbil-
dung zeigt.  
 
 

 
(µg/m³ = Mikrogramm pro Kubikmeter Luft = millionstel Gramm pro Kubikmeter Luft). 

 

Abb. 14: Langzeitverlauf der Immissionsbelastung NO2 (Jahresmittelwert,  
Hintergrund- und Verkehrsmessstellen)                                             2003.pdf 
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Zusätzlich zu dem für diesen Luftreinhalteplan bedeutsamen Schadstoff NO2 werden die 
weiteren Schadstoffe zu Vergleichszwecken kurz skizziert. 

 

Schwebstaub/Feinstaub PM 

 

Feinstaubpartikel sind ein bedeutender Teil des gesamten Schwebstaubs. Feinststäube 
können beim Atmen in tiefere Lungenabschnitte gelangen und sind von der Wirkung her 
von besonders großer Bedeutung. Manche dieser Partikel, insbesondere die Rußpartikel 
der Dieselabgase, sind krebserregend. 

 

Für Schwebstaub hat der Rückgang der Belastung schon im Jahr 1986 begonnen (siehe 
Abbildung des Langzeitverlaufs des Jahresmittelwertes). Die Werte verringerten sich 
seitdem stetig an den meisten Stationen.  

Die Ergebnisse des Jahres 2003 zeigten jedoch an allen Stationen einen deutlichen An-
stieg der Schwebstaubbelastung. Hier machten sich das trockene, kalte Wetter in den 
ersten drei Monaten (verstärkte Heiztätigkeit, geringer Luftaustausch, keine Niederschlä-
ge) und der trockene heiße Sommer bemerkbar. 

Es ist von daher nicht auszuschließen, dass der für 2005 geltende EU-Grenzwert für den 
Tagesmittelwert (ggf. unter dem Einfluss bestimmter Wetterbedingungen) in Zukunft ü-
berschritten wird. 

 

 
Abb. 15: Langzeitverlauf der Immissionsbelastung PM10 (Jahresmittelwert)   2003.pdf 
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Nach den EU-Richtlinien, dem BImSchG und der 22. BImSchV sind Immissionsgrenz-
werte für eine Reihe weiterer Luftschadstoffe festgelegt. Bei diesen im folgenden aufge-
führten Schadstoffen bestehen in Hamburg jedoch keine Probleme bei der Einhaltung 
der Grenzwerte. 

Schwefeldioxid (SO2) 

Von den SO2-Konzentrationen, wie sie in den letzten Jahren in Hamburg gemessen wur-
den, geht nach heutigen Erkenntnissen kein gesundheitliches Risiko aus. Der Langzeit-
verlauf zeigt einen deutlichen Rückgang der Belastung des Jahresmittelwerts.  

Gründe für den starken Rückgang der Belastung von Schwefeldioxid sind unter anderem 
die Sanierung, der Rückbau bzw. die Stilllegung von alten Kraftwerken, der Einbau von 
Filtern und die Umstellung auf schwefelarmes Heizöl oder auf Erdgas innerhalb und au-
ßerhalb Hamburgs, auch im Osten Deutschlands und Europas. 

 

Ozon 

Für Ozon ist seit 1985 ein stetiger Anstieg der Jahresmittelwerte festzustellen, der nur in 
Jahren mit sonnenscheinarmen und kühlen, regnerischen Sommern unterbrochen wur-
de. Dem Anstieg der Mittelwerte steht ein Rückgang der kurzfristig bedeutsamen maxi-
malen Spitzenbelastungen in den Sommern gegenüber. 

Die Ozonspitzenbelastungen können in Hamburg in besonders heißen Sommern an ei-
nigen Tagen den Informationswert der EU von 180 µg/m³ überschreiten.  

 

Benzol 

Benzol ist eine für die Luftqualität besonders zu beachtende Schadstoffkomponente, weil 
von diesem Schadstoff ein Krebsrisiko ausgeht.  

Allerdings hat die Benzolbelastung durch ihren starken Rückgang seit dem Jahr 2000 an 
Bedeutung verloren. Ab dem 1.1.2000 wurde auf Grund einer EU-Richtlinie der Benzol-
gehalt im Benzin auf ein Prozent reduziert. Dies führt auch bei den Immissionen zu einer 
erheblichen Verminderung der Belastung.  

 

Kohlendioxid CO2 

CO2 ist kein Schadstoff im eigentlichen Sinn, er ist jedoch relevant wegen seiner klima-
beeinflussenden Wirkung.  

Die Gesamtemissionen sind angestiegen. Stabil geblieben sind die Emissionen in den 
Quellgruppen Verkehr und Haushalte / Kleinverbraucher. Hier ist die Entwicklung der 
Emissionen stark vom Heizenergieverbrauch geprägt. Dass die Emissionen trotz stetiger 
Zunahme der Wohnfläche stagnieren, zeigt die Wirksamkeit der Investitionen in bessere 
Dämm- und Heiztechnologie sowie die Ausweitung des Fernwärmenetzes . 
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8. Festgestellte Grenzwertüberschreitungen 

Die kontinuierliche automatische Luftüberwachung in Hamburg hat ergeben, dass von 
den zehn Immissionsgrenzwerten zum Schutz der menschlichen Gesundheit für die sie-
ben Luftschadstoffe der 22. BImSchV bis incl. 2003 nur einer überschritten worden ist: 
Lediglich bei NO2 sind Überschreitungen von Immissionsgrenzwert plus Tole-
ranzmarge – erstmals 2002 - um einige Prozent aufgetreten. Dies betraf den Jah-
resmittelwert, der Stundenmittelwert wurde eingehalten. Die Überschreitungen tra-
ten nur an Verkehrsmessstellen auf, sie wurden dort auch nicht an allen Messstel-
len registriert. 
Der maßgebliche Summen-Immissionsgrenzwert (Summe aus Immissionsgrenzwert plus 
Toleranzmarge) für NO2 betrug gem. 22. BImSchV für 2002   56 µg/m³ (Jahresmittel-
wert). 
Es sind Überschreitungen dieses Jahres-Summen-Grenzwertes an drei der sechs Ver-
kehrsmessstellen festgestellt worden. Es handelt sich um: 

 NO2-Messwerte 2002 (Jahresmittelwert) µg/m³ 

Stresemannstraße 58  

Altona-Nord Max-Brauer-Allee 60 

Barmbek-Nord Habichtstraße 59 

Die Überschreitungen des Summen-Grenzwertes an den genannten Straßen betrugen 
somit 4 bis 7%.  
In 2003 sind Überschreitungen des maßgeblichen NO2-Summen-Immissionsgrenzwertes 
zusätzlich an einer vierten Verkehrsmessstelle (Kieler Straße) von insgesamt fünf Mess-
stellen festgestellt worden.  
 
Die folgende Abbildung 12 zeigt die in den Jahren 2001 bis 2003 (2004) jeweils an den 
Verkehrsmessstellen ermittelten Werte im Vergleich zu Grenzwert plus Toleranzmarge.  
 

2004: Gleitende Jahresmittelwerte 8/2003 bis 7/2004 
Abb. 16: NO2-Messwerte an den Verkehrsmessstellen und Verlauf von Grenzwert  
               plus Toleranzmarge                                                              IB115, I_GW_NO2.ppt 
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Die folgende Abbildung zeigt die großräumige Lage der Messstellen mit Überschreitun-
gen des NO2-Immissionsschutz-Grenzwertes in Hamburg. Die Überschreitungen sind in 
Altona-Nord und Barmbek-Nord aufgetreten, die Orte sind markiert              . 
 
 

 
 

Abb. 17: Lage der Verkehrsmessstellen mit registrierten NO2-Grenzwert-Überschreitungen  
               in Altona-Nord und Barmbek-Nord                                        IB115, FHH-Brennpkte.bmp 
 
 
 



Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt  -  Luftreinhalteplan Hamburg, Oktober 2004 26

Die folgenden Abbildungen zeigen die kleinräumige Lage der Verkehrsmessstationen: 

Abb. 18a: Lage der Verkehrsmessstationen Stresemannstraße, Kieler Straße und Max-Brauer-Allee 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Abb. 18b: Lage der Verkehrsmessstation Habichtstraße 
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Die folgenden Abbildungen zeigen die kleinräumige Lage von Verkehrsmessstellen und 
ihre Umgebungen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 19a: Stresemannstraße                                Abb. 19b: Habichtstraße 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 19c: Max-Brauer-Allee                                  Abb.19d: Kieler Straße 

 

 

 

9. Die Situation beim Feinstaub 

Für den Feinstaub PM10 ist der Verlauf der Langzeitmittelwerte (Jahr) der letzten Jahre 
in Abb. 11 dargestellt. Hier gab es in der Vergangenheit keine Überschreitungen des 
Immissionsgrenzwertes, der Grenzwert wird voraussichtlich auch zukünftig eingehalten 
werden. 

Auch der Kurzzeit-Immissionsgrenzwert (Tag) wurde bisher eingehalten. Es kann jedoch 
nicht ausgeschlossen werden, dass es bei diesem Grenzwert in der Zukunft zu Über-
schreitungen kommen kann.  

Deswegen wird hier etwas zu PM10 ausgeführt. 
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Unter der Messgröße PM10 (Particulate Matter < 10 µm)5  wird die Feinstaubfraktion mit 
einem oberen Partikeldurchmesser bis zu 10 µm (millionstel Meter) verstanden6.  

Die PM10-Belastung in Hamburg setzt sich zu einem erheblichen Teil aus der regionalen 
Belastung und dem Ferntransport von Staub zusammen. Dabei spielen Witterungseffek-
te eine erhebliche Rolle.  

Örtliche Verursacher sind der Verkehr und die Industrie. Der Straßenverkehr verursacht 
Partikel durch Abgase, aber auch der Abrieb von Brems- und Kupplungsbelägen sowie 
Reifen und Straßenbelägen und Aufwirbelung von Staubablagerungen liefern Beiträge.  

Bei der Planung von Maßnahmen muss daher davon ausgegangen werden, dass nur 
dieser örtliche Beitrag durch Hamburger verkehrliche Maßnahmen zu beeinflussen ist.  

 

 

10. Analyse der Ursachen für die Überschreitungen des Immissionsgrenzwertes 

Zur Ermittlung der Verursacher der Überschreitungen des NO2-Immissionsgrenzwertes 
an Verkehrsmessstellen in Hamburg hat die Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt 
Anfang 2004 eine Analyse erstellen lassen. Das Resultat ist, dass je nach Straße neben 
der weiträumigen Hintergrundbelastung (ca. 23%) und den urbanen Quellen (ca. 20%) 
etwa 50 bis 60 % der NO2-Belastung an diesen Messstellen durch den örtlich vorhande-
nen Straßenverkehr verursacht wird. Es wurde plausibel der prägende Einfluss des loka-
len Verkehrs auf die Belastungshöhe deutlich gemacht (siehe Abbildungen 20 und 16).  

Ein weiteres Ergebnis ist der Hinweis auf den starken Einfluss des Lkw-Verkehrs auf die 
Luftbelastung.  

 

Mittl. Quell-Beiträge zu NO2-Immissionen 
an Hamburger Verkehrsmessstellen in µg/m³
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weiträum. Hintergrund

 
Lokaler Verkehr/Zusatz=57 %, urbane Quellen=20%, weiträumiger Hintergrund=23% 

Abb. 20: Beiträge zu den NO2-Immissionen an Verkehrsmessstellen     IB115, Quellbeitr_.xls 

 

                                            
7
�PM10 ist die Summe von Partikeln, bei denen die Sammeleffizienz eines Filters 50% mit einem aerodynamischen 

Durchmesser <10µm beträgt�

8
�Die Einführung dieser neuen Messgröße wurde durch die 1999 verabschiedete erste EG-Tochterrichtlinie 

erforderlich, da sich der neue Partikel-Grenzwert nicht mehr wie bislang auf Gesamtschwebstaub, sondern 
auf  eine bestimmte Fraktion bezieht. Damit wird der Tatsache Rechnung getragen, dass gerade lungen-
gängige Partikel von besonderer gesundheitlicher Relevanz sind.�
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Teil II Maßnahmen 
 
 
11. Weiter abnehmende Emissionen und Immissionen bei den Stickoxiden  

 

 
Die in den 90iger Jahren eingeleiteten und langfristig weiter wirksamen Maßnahmen füh-
ren zu einer weiteren Verminderung der Emissionen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 21: Stickoxid-Emissionen des motorisierten Straßenverkehrs in Deutschland  
 (Quelle: IFEU 8/2000 Hoepfner) 

 
 
 
Die Abbildung zeigt, dass sich nach der Prognose die NOx-Emissionen des motorisierten 
Straßenverkehrs von 2000 bis 2010 in Deutschland um über 50 % verringern werden.  

 

 

Allerdings ist nicht sicher voraussagbar, ob sich dieser deutliche Rückgang bei den E-
missionen in gleichem Umfang auch bei den Immissionen niederschlagen wird. Unter-
stellt man aber eine analoge Abnahme in der Immission, so ergibt sich das folgende Bild. 
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Entwicklung der NO2-Immissionen in Hamburg (JM, Mittel d. Verkehrsmessstationen) 
und in der Stresemannstraße   
[relativ zum Bezugsjahr 1992]
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Abb. 22: Fortschreibung der Immissionsbelastung 2002 analog der Emissionsprognose 
Quelle: HU430 von 7/2003,  HU430_NO2Imm_Prog_Strese.xls 

 

Der Startpunkt der Trend-Fortschreibung enthält bereits alle bis 2002 verwirklichten 
Maßnahmen.  

 

Nach dieser Trendabschätzung ist keine gesicherte Aussage darüber möglich, ob die 
Entlastungswirkungen ausreichen, um den NO2-Immissionsgrenzwert an den hochbelas-
teten Straßen zum vorgegebenen Zeitpunkt, also am 1.1.2010, einzuhalten oder ob dies 
(ohne ergänzende Maßnahmen) erst einige Jahre später der Fall ist.  
 
Aktuell zeigt der gleitende NO2-Jahresmittelwert der Hamburger Verkehrsmessstationen 
(August 2003 bis Juli 2004), dass in 2004 eine deutliche Abnahme der NO2-
Jahresmittelwerte (ca. zehn Prozent) gegenüber dem Vorjahr zu erwarten ist (siehe auch 
Abb. 16).  

 

Da die Voraussagen zur Zielwerterreichung noch mit Unsicherheiten behaftet sind, ist es 
das Ziel dieses Luftreinhalteplans, in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Luft-
reinhalterichtlinien zweckmäßige ergänzende, örtlich wirksame Luftreinhaltemaßnahmen 
festzulegen und Optionen für weitere Maßnahmen vorzuschlagen, über die in Abhängig-
keit vom Ergebnis der Erfolgskontrolle zu einem späteren Zeitpunkt zu entscheiden ist. 
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12. Erkenntnisse zur Maßnahmenwirksamkeit im motorisierten Straßenverkehr 
 
Bei den Verkehrsmessstellen wird der auf die Stunde bezogene NO2-Schwellenwert 
(Summe aus Grenzwert und Toleranzmarge) in Hamburg eingehalten. Zu Überschrei-
tungen ist es beim Jahresmittelwert gekommen. Daraus ist abzuleiten, dass der Schwer-
punkt der Gegenmaßnahmen auf generell wirksamen Maßnahmen zur Senkung des 
Langfrist-(Jahres-)Mittelwertes (und weniger auf Kurzzeiteffekten im Stundenbereich) 
liegen muss.  
 
Heute festgestellte Überschreitungen des NO2-Immissionsschwellenwertes (Jahreswert) 
sollen Maßnahmen zur langfristigen Einhaltung des Grenzwertes auslösen. Zieldatum ist 
hier 2010. Auch hieraus ergibt sich die Notwendigkeit langfristig wirksamer Maßnahmen. 
 
Um unter Berücksichtigung dieser Sachverhalte die effektivsten Maßnahmen auszuwäh-
len, sind die folgenden Überlegungen angestellt worden. 
 
Der Hauptverursacher der NOx-Immissonen ist der motorisierte Straßenverkehr. Wie im 
Kapitel 7, 8 und 10 dargestellt, werden je nach Straße zusätzlich etwa 50 bis 60 % der 
an den Verkehrsmessstellen ermittelten NO2-Belastung durch den örtlichen motorisierten 
Straßenverkehr verursacht. Den zweitgrößten Beitrag zur NO2-Belastung stellt mit ca. 25 
% die weiträumige Hintergrundbelastung dar, die von Hamburg nicht beeinflussbar ist. 
Von Hamburg zu ergreifende Abhilfemaßnahmen müssen daher beim Sektor motorisier-
ter Straßenverkehr ansetzen. Gleichwohl sind die NO2-Emmissionen aller übrigen iso-
lierbaren Quellen zu verringern, um so die Grundbelastung weiter zu senken (siehe auch 
Kapitel 15). 
 
Die größten positiven Effekte zur weiteren langfristigen Luftschadstoffminderung des 
Straßenverkehrs gehen nach unseren Erkenntnissen unverändert von den (fahrzeug-) 
technischen Maßnahmen aus, weil damit die Emissionen an der Quelle reduziert wer-
den. Dabei ist vorrangig an Maßnahmen zur weiteren motorseitigen Reduktion des 
Schadstoffausstoßes, wie NOx-Katalysatoren für Dieselmotoren zu denken. Diese Tech-
niken können die Ursachen der Luftbelastungen beseitigen. 
 
Bei diesen fahrzeug-technischen Maßnahmen gilt jedoch, dass diese als effizient einge-
schätzten Maßnahmen nicht in der Entscheidungsbefugnis Hamburgs liegen. Diese 
"Stellschrauben" zur Einhaltung der Immissionsgrenzwerte liegen beim Bund oder der 
EU und somit nur eingeschränkt (über den Bundesrat) im Gestaltungsspielraum der 
Hamburger Politik.  
Ein vorrangiges Ziel Hamburgs ist deshalb, die fahrzeugtechnischen Maßnahmen, die 
vom Bund oder der EU umgesetzt werden können, wirkungsvoll zu unterstützen. Eine 
Auswahl dieser Maßnahmen wird im folgenden Kapitel beschrieben. 
 
Dabei ist allerdings der Zeitfaktor zu bedenken: Selbst bereits eingeleitete gesetzgeberi-
sche Maßnahmen werden erst in etwa 5-10 Jahren voll wirksam werden, weil sie sich in 
der Regel nur auf die neu zugelassenen Fahrzeuge beziehen. Bei gewerblich genutzten 
Fahrzeugen liegt der Flottenerneuerungszyklus bei 3 bis 4 Jahren, bei privaten Fahrzeu-
gen bei 8 bis 12 Jahren. 
 
Darüber hinaus muss auch berücksichtigt werden, dass eine Realisierung der Maßnah-
men teilweise ohne verbindliche gesetzliche Regelungen und stattdessen z. B. auf der 
Grundlage von Selbstbindungen der Fahrzeugindustrie erfolgt und daher hinsichtlich des 
zeitlichen Umsetzungsrahmens unbestimmt erscheint. 



Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt  -  Luftreinhalteplan Hamburg, Oktober 2004 32

 

13. Auswahl übergeordneter, von Hamburg zu unterstützenden Maßnahmen  

Die folgenden Maßnahmen der EU- und nationalen Ebene versprechen eine langfristig 
wirksame Abnahme der NOx-Emissionen und in der Folge einen Rückgang der NO2-
Immissionen. Deswegen wird Hamburg die folgenden übergeordneten Maßnahmen un-
terstützen. 

 

1. Weiterentwicklung technischer Standards bei den Kraftfahrzeugen: Einigung auf EU-
RO 5-Stufe, EEV-Standard (EEV steht für besonders umweltfreundliche, das heißt abgas- 
und lärmarme Fahrzeuge). Die Emissionsstandards für Fahrzeuge müssen dem techni-
schen Fortschritt und den technischen Möglichkeiten angepasst werden.  
In Bezug auf den Schadstoffausstoß ist die weitere Verschärfung der Abgasvorschriften 
besonders für Dieselfahrzeuge (dabei vorrangig für LKW) am dringlichsten (siehe folgende 
Abb. 19). 
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EURO 2 

EURO 3
EURO 4 

Otto

Diesel0

0,2

0,4
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1

1,2

NOx-Emissionen Otto- und Diesel-PKW (g/km)
* = keine Grenzwerte, da Summenwerte für HC + NOx                    

*

*

*

*

*

Abb. 23: Mit Grenzwerten für Otto- und Diesel-PKW verbundene NOx-Emissionen 
               IB115, NOx-EuroStufen.xls, Quelle: UBA  
 

2. Der Zeitpunkt des Inkrafttretens von Emissionsstandards sollte mit den Fristen 
für die Einhaltung der Immissionsstandards besser abgestimmt werden.  

3. Vorzeitige Einführung von schwefelarmen/schwefelfreien Kraftstoffen (unmittelba-
re Emissionsreduzierung aller Fahrzeuge). 

4. Unterstützung/Förderung von Entwicklung und Einsatz kraftstoffsparender Antriebe 
und Reifen (unmittelbare Emissionsminderung). 

5. Schaffung stärkerer Anreize für die Automobilindustrie, die Markteinführung mo-
derner Euro V Fahrzeuge zeitlich vorzuziehen und eine größere Palette von Fahr-
zeugen, einschließlich Bussen, leichten und schweren LKWs anzubieten, die den 
EEV-Standard einhalten.  
Wirksamere  Emissionsstandards sind auch für Mopeds und Motorräder erforderlich. 

6. Festlegung von Fristen für die Verschrottung hochemittierender Altfahrzeuge auf 
EU-Ebene, zumindest Schaffung finanzieller Anreize dafür auf nationaler Ebene. 

EURO 1: 1992 

EURO 2: 1996 

EURO 3: 2000 
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7. Unterstützung von Maßnahmen zur steuerlichen Privilegierung schadstoffarmer 
Kraftfahrzeuge, vorrangig dieselgetriebener Kraftfahrzeuge. 

8. Die Verkehrspolitik aller Ebenen muss sehr viel stärker auf die umweltseitigen An-
forderungen hin zugeschnitten werden, mit dem Ziel, den Anteil umweltfreundlicher 
Arten der Fortbewegung, ob als Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel, als Fahrradfahrer 
oder Fußgänger, zu erhöhen. 

 
Diese Maßnahmen 1 bis 8 werden zu einer weiteren langfristigen und dauerhaften Ver-
ringerung der Stickoxid-Emissionen führen. Bis zum Inkrafttreten des Immissionsgrenz-
wertes am 1.1.2010 steht noch ein ausreichend langer Zeitraum zur Verfügung, der zur 
Beobachtung der Auswirkungen der Maßnahmen auf die NO2-Immissionen genutzt wer-
den kann. 
 
Es ist zu erwarten, dass sich die ermittelten Immissionsbelastungen an den Verkehrs-
messstellen in Hamburg damit bereits in wenigen Jahren wieder dem Immissionsgrenz-
wert annähern und dass der Immissionsgrenzwert zum 1.1.2010 wieder eingehalten 
werden wird.  
 
 
 
 
14. Örtliche Maßnahmen im Bereich Verkehr 
 
14.1 Prinzipiell zur Verstetigung des Verkehrsflusses geeignete Maßnahmen  
 
Um die Reduzierung der Belastungen in den stark belasteten Straßen zu beschleunigen, 
kommen über die oben genannten übergeordneten Maßnahmen hinaus ergänzende 
Maßnahmen im kommunalen Zuständigkeitsbereich in Frage, über deren Einsatz im Ein-
zelfall später zu entscheiden wäre.  
 
Diese zusätzlichen örtlichen Maßnahmen zielen in erster Linie auf die Verstetigung des 
Verkehrsflusses (Vermeidung von Staus und Unterstützung einer gleichmäßigen, 
beschleunigungsarmen Fahrweise).  
 
Zu diesem Zweck sind (nach Prüfung durch die für den Verkehr zuständigen Behörden) 
im Einzelnen folgende Schritte denkbar: 
• Vermeidung von Stop and Go-Verhältnissen. 
• Vermeidung von Rückstaus. 
• Bedarfsgerechte/intelligente Signalschaltungen. 
• Ggf. Anordnung von Geradeaus-Geboten an Stellen, an denen Linksabbieger den 

Verkehrsfluss hemmen; dabei Vermeidung von Umwegfahrten. 
• Optimierung der Verkehrsüberwachung (insbesondere Maßnahmen gegen Parken in 

zweiter Reihe oder in Ladezonen). 
• Maßnahmen der Verkehrsentlastung, dabei Berücksichtigung des weiteren Verkehrs-

umfeldes, damit eine Entlastung nicht zur übermäßigen Belastung anderer Straßen 
oder durch andere Immissionsarten führt.   

• Absprachen über den Zeitpunkt der Müllabfuhr und Straßenreinigung. 
• Ggf. Imagekampagne. 
 
Die o. g. Maßnahmen zur Verstetigung des Verkehrsflusses werden vom Ausschuss "Verkehrs-
immissionen" des Länderausschusses Immissionsschutz als besonders wirksam eingeschätzt. 
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Als ergänzende Maßnahmen im kommunalen Zuständigkeitsbereich sind die folgenden 
Maßnahmen denkbar, die jedoch ggf. hinsichtlich ihrer Realisierbarkeit, ihrer Wirksam-
keit, der Kosten und Verhältnismäßigkeit einer Prüfung unterzogen werden müssten. 
 
• Einrichtung bzw. Öffnung von innerstädtischen Nebenstrecken mit der bewussten 

Verlagerung des Verkehrs und der Verteilung der Schadstoffbelastung, d. h. Verzicht 
auf das Konzept der Verkehrsbündelung auf stark belastete Straßen; dabei sind je-
doch die gezielt eingeführten flächendeckend verkehrsberuhigten Wohngebiete 
("Tempo 30-Zonen") zu beachten, die zur Aufnahme zusätzlicher Verkehre baulich 
und unter den Aspekten der Verkehrssicherheit nicht geeignet sind. 

• Verstärkter Einsatz schadstoffarmer Fahrzeuge: Bundes-, Landes-
Fördermaßnahmen zum verbreiteten Einsatz der Stickoxid-Katalysatoren. 

• Verstärkter Einsatz schadstoffarmer Fahrzeuge insbesondere im Zentrum:  
- Verstärkter Einsatz von Erdgas-Fahrzeugen  
- Mehr Wasserstoff-/Brennstoffzellen-Busse. 

• Bevorrechtigung des ÖPNV. 
• Ausbau/Förderung des ÖPNV, Verbesserung des Angebots und der Fahrgastinfor-

mation. 
• Verstärkter Einsatz von Telematik. 
• Optimierung der Verkehrsflüsse/Verkehrsträger. 
• Förderung von Stadt-Logistik-Konzepten  mit der Zielrichtung effizienter und stadtver-

träglicher Abwicklung der Verkehre. 
• Bau von Umgehungs-, Anbindungs-, Zufahrtstraßen usw. 
• Unterstützung der Erneuerung von Fahrzeugflotten im Transportgewerbe durch mo-

derne, umweltfreundliche Fahrzeuge. 
• Verkehrsbeschränkungen/-verbote für Fahrzeuge mit hohem Schadstoffausstoß (z. 

B. älter als EURO 3) nach Erlass einer Bundesrichtlinie. 
• Geschwindigkeitsbeschränkungen an Brennpunkten. 
• Örtliche Verkehrsbeschränkungen für LKW mit hohem Schadstoffausstoß und Fest-

legung von Ausweichrouten, ggf. immissionsabhängig; dabei sind ev. resultierende 
Störungen des Verkehrsflusses und auch die personellen Ressourcen der Polizei für 
Überwachungsaufgaben zu berücksichtigen. 

• Fahrverbote abwechselnd für gerade/ungerade Kennzeichen nach Erlass einer Bun-
desregelung. 

• Einführung von Einbahnstraßenregelungen. 
 
 
 
 
 
14.2 Im ersten Schritt geplante örtliche Maßnahmen  
 
Die Einhaltung des EU-Immissionsgrenzwertes für NO2 ist - wie bereits ausgeführt - bis 
zum 1.1.2010 sicherzustellen. Daraus folgt, dass wegen dieses langfristigen Zieldatums 
insbesondere langfristig wirksame Maßnahmen in Betracht zu ziehen sind.  
Die für den Verkehr in Hamburg zuständigen Behörden haben sich daher für ein gestaf-
feltes Konzept von Maßnahmen entschieden. Es ist geplant, in einem ersten Schritt zu-
nächst die in diesem Kapitel aufgeführten Maßnahmen zu realisieren und die Folgejahre 
als Beobachtungszeit zu nutzen. 
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14.2.1 Maßnahmen im Bereich der Verkehrsmessstellen 
 
In einem ersten Schritt ist beabsichtigt, in Altona-Nord im Bereich der Verkehrsmessstellen 
Kieler Straße / Max-Brauer-Allee / Stresemannstraße (Ring 2/ B4/B5/B431) die im folgenden 
Kartenausschnitt dargestellten Maßnahmen zu realisieren. 
 

 
 

Abb. 24: Maßnahmen im Bereich Kieler Straße/Stresemannstraße/Max-Brauer-Allee   
                                                                                                               IB115, Kie-Brennp.bmp 
 

Die Maßnahmen sind im Einzelnen:  
A: An der Kreuzung Stresemannstraße / Kaltenkircher Platz erfolgt die Umschaltung der 

Lichtsignalanlage. * 
B: An der Kreuzung Stresemannstraße / Kieler Straße ist der Bau einer Linksabbiegespur in 

der Kieler Straße und einer Rechtsabbiegespur in der Stresemannstraße vorgesehen; die 
Lichtsignalanlage wird umgebaut und umgeschaltet. * 

C: Es wird eine Neukoordinierung der vorhandenen „Grünen Welle“ in der Kieler Straße 
durchgeführt. Dazu ist eine Überprüfung und ggf. Anpassung an veränderte Verkehrs-
mengen vorgesehen.  
Die Neukoordinierung erfolgt im 4. Quartal 2004. 

D: Im Straßenzug Stresemannstraße sind die Lichtsignalanlagen-Programme in eine beste-
hende großflächige Koordinierung eingebunden. Es wird geprüft, ob Änderungen möglich 
sind, die sich in Richtung einer Verstetigung des Verkehrsflusses auswirken. 

E: In der Max-Brauer-Allee wird eine verkehrsabhängige Steuerung der Lichtsignalanlage im 
Kreuzungsbereich mit der Holstenstraße eingerichtet  
(August bis Dezember 2005).  

F: In der Max-Brauer-Allee wird außerdem die vorhandene Busspur aufgehoben.  
(August bis Dezember 2005). 

G: An der Kreuzung Fruchtallee / Doormannsweg ist die Verlängerung der Linksabbiegespur 
von Westen nach Norden vorgesehen; es erfolgt die Umschaltung der Lichtsignalanlage. * 

   Maßnahme 

 

 Verkehrs-Messstelle 
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Die Habichtsstraße in Bambek-Nord ist Teil des innerstädtischen Rings 2. Im unmittelbaren 
örtlichen Bereich sind zunächst die folgenden Maßnahmen vorgesehen. Sie sind im Karten-
ausschnitt lokalisiert. 
 
 

 
 

Abb. 25: Maßnahmen im Bereich Habichtstraße     
             IB115, Hab-Brenn.bmp 
 

 
 
Die Maßnahmen sind im Einzelnen: 
K, L, M: Die Lichtsignalanlage Habichtstraße / Bramfelder Straße sowie 12 weitere Lichtsig-

nalanlagen auf dem Ring 2 und dem weiteren Umfeld (Straßenzug Bramfelder Straße / 
Steilshooper Straße) werden in ein rechnergesteuertes Verkehrsmengenmanagement 
einbezogen. Damit werden Staus auf dem Straßenzug reduziert.  

N: In der Nordschleswiger Straße zwischen Oberschlesische Straße und Straßburger Straße 
ist die Verlängerung der Linksabbiegespur von Norden nach Osten vorgesehen; zusätzlich 
erfolgt eine Umschaltung der Lichtsignalanlage Nordschleswiger Straße / Straßburger 
Straße) *. 

O: Im Bereich der Nordschleswiger Straße / Eulenkamp wird eine Ummarkierung der Fahr-
bahn und Umschaltung der Lichtsignalanlage vorgenommen. * 

P: In der Nordschleswiger Straße zwischen Walddörferstraße und Eulenkamp ist die Verlän-
gerung der Rechtsabbiegespur von Süden nach Osten geplant. * 

 
  Maßnahme 

 
          Verkehrs-Messstelle 
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Q: In der Nordschleswiger Straße zwischen Eulenkamp und Walddörferstraße soll außerdem 

die Linksabbiegespur von Norden nach Osten verlängert werden und die Lichtsignalanla-
ge Nordschleswiger Straße / Walddörferstraße umgeschaltet werden. * 

 
* Diese Maßnahme ist auch Teil des "Programms zur Verbesserung des Verkehrsflusses" 
 
Die Realisierung der Maßnahmen in Altona-Nord und Barmbek-Nord soll im September 
2004 beginnen. 
 
 
Von den hier aufgeführten Maßnahmen in der unmittelbaren Umgebung der Verkehrs-
messstellen wird eine Verstetigung des Verkehrsflusses ausgehen. Dies wird zu einer 
Verringerung auch der NO2-Emissionen führen und sich in einer mittleren Frist in einem 
Rückgang der Messwerte der Immissionsbelastung bemerkbar machen.  
 
 
 
14.2.2 Maßnahmen im übrigen Straßennetz 
 
Am 14. September 2004 hat der Senat das "Programm zur Verbesserung des Verkehrs-
flusses" beschlossen. Das Programm umfasst 39 Maßnahmen an 28 Punkten im Ham-
burger Straßennetz. Die baulichen Maßnahmen betreffen sowohl die Ringstraßen als 
auch die Hauptverkehrsachsen. Der überwiegende Teil der Maßnahmen bezieht sich auf 
das innere Stadtgebiet und damit auf den Bereich erhöhter Luftbelastung.  
 
Bei den Maßnahmen handelt es sich vorwiegend um Änderungen von Fahrbahnmarkie-
rungen, Umbau und Umschaltung von Lichtsignalanlagen, Verlängerung von Abbiege-
fahrstreifen und die Schaffung von zusätzlichen Fahrstreifen in Kreuzungsbereichen.  
Das Programm soll dem Individualverkehr ebenso zugute kommen wie dem Wirtschafts-
verkehr oder dem öffentlichen Nahverkehr. Die Maßnahmen dienen neben der Steige-
rung der Leistungsfähigkeit, der Förderung der Verkehrssicherheit und der Erhöhung der 
durchschnittlichen Reisegeschwindigkeit auch der Umweltentlastung durch gleichmäßi-
geren Verkehrsfluss.  
 
Die Kosten des Programms werden sich voraussichtlich auf rund 11,5 Millionen Euro 
belaufen. Die Maßnahmen sollen 2004 begonnen und bis 2010 umgesetzt werden. Das 
vollständige Programm (Maßnahmenkatalog und Lokalisierung) ist im Anhang 2 darge-
stellt. 
 
Die Maßnahmen wirken sich in gleicher Weise wie die im vorangegangenen Kapitel be-
schriebenen Maßnahmen im nahen Umfeld der Verkehrsmessstationen günstig in Rich-
tung einer Verminderung der NOx-Emissionen aus, beziehen sich jedoch auf das ganze 
Stadtgebiet. Es kann von einer mittel- bis langfristigen zusätzlichen Verminderung der 
Luftbelastung ausgegangen werden, die auch an den Messwerten der Immissionsbelas-
tung speziell an den Hintergrundmessstationen ablesbar sein wird.  
 
Die folgende Abbildung zeigt, an welchen innerstädtischen Punkten im Hamburger Stra-
ßennetz die Maßnahmen des "Programms zur Verbesserung des Verkehrsflusses" reali-
siert werden. Der Kartenausschnitt zeigt die örtliche Lage von 29 der insgesamt Maßna- 
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men. Die Bereiche der Verkehrsmessstellen in Altona-Nord und in Barmbek-Nord, an 
denen NO2-Grenzwertüberschreitungen registriert wurden, sind gekennzeichnet            .   

 

 

 
 

Abb. 26: Maßnahmen im Hamburger Straßennetz (innerer Stadtbereich) zur Verbesse-
rung des Verkehrsflusses                                                  IB115, Innenstadt.gif 
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14.3 Ohnehin geplante Maßnahmen 
 
Längerfristig ist eine Reihe von baulichen Maßnahmen in Hamburg geplant, die generell 
ebenfalls einen Beitrag zur Verringerung der NOx-Emissionen leisten. Es ist vorgesehen, 
diejenigen Maßnahmen, die mittelbar oder unmittelbar zur Entlastung der hochbelasteten 
Straßen oder deren Umfeld führen können, vorrangig zu realisieren. Dabei handelt es 
sich u. a. um:  
 

Maßnahmen Straße: 
• Ausbau der Sengelmannstraße 
• Ausbau der Autobahn A1 zwischen Anschlussstelle HH-Billstedt und Autobahndrei-

eck HH-Südost von 4 auf 6 Fahrspuren 
• Neubau Umgehung Finkenwerder 
•  Ausbau Ring 3 Elbgaustraße 
• Aufhebung der Bahnübergänge in Wandsbek. 
 

Maßnahmen Schiene zur Entlastung der Straßen: 
• Ausbau der Hafenbahn (Verringerung des städtischen Schwerverkehrs) 
• Ausbau der Güterumgehungsbahn zwischen Rothenburgsort und Eidelstedt 
• Elektrifizierung der Bahnstrecke Hamburg-Lübeck 
• Ausbau des bestehenden S-Bahn-Netzes und der AKN 
• Fertigstellung der Flughafen-S-Bahn 
• Verlängerung der S 3 bis Stade 
• Neue S-Bahnhaltestellen Fischbek (S3) und Ottensen (S1, S11) 
• Zweigleisiger Ausbau der AKN mit höhenfreier Einführung in Eidelstedt 
• Zweigleisiger Ausbau der S1 zwischen Sülldorf und Iserbrook 
• U4 (Linie Hafencity – Bramfeld) 
• Steigerung der Attraktivität der Schnellbahnen durch Errichtung von P+R-Anlagen in 

Volksdorf, Poppenbüttel, Bergedorf (Entlastung des Straßenverkehrs durch Umstieg vom 
PKW auf ÖPNV). 

 
 

Die folgenden Maßnahmen sind bereits realisiert worden bzw. werden in Kürze realisiert: 
 

Ab 12. Dezember 2004 wird der Verbundraum des Hamburger Verkehrsverbundes HVV um 
zusätzliche Gebiete im Süden Hamburgs erweitert: Das Verkehrsgebiet schließt dann die 
Landkreise Stade, Harburg und Lüneburg mit ein. Das Angebot des Öffentlichen Nahverkehrs 
wird damit deutlich erweitert. Es wird damit gerechnet, dass von den Berufspendlern etwa  
20 000 Autofahrer dauerhaft an den öffentlichen Nahverkehr gebunden werden können. Damit 
werden die Hamburger Straßen entlastet. 
 

Im Juni 2003 hat die Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt zusammen mit den Partnern 
AOK und HVV den Wettbewerb "Mit dem Rad zur Arbeit" ins Leben gerufen. Damit sollen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter Hamburger Unternehmen motiviert werden, mit dem Fahrrad 
direkt zur Arbeit oder zur Haltestelle des HVV zu fahren. Teilgenommen haben ca. 300 Unter-
nehmen/Behörden und ca. 4000 HamburgerInnen. Bei einem Umstieg vom Auto auf das Fahr-
rad sind Straßen entlastet worden, Luftbelastung ist vermieden worden.  
Der Wettbewerb ist 2004 mit vergleichbarem Erfolg fortgesetzt worden.  
 

Nach Ermächtigung durch den Senat sind zwischen Finanzbehörde, Polizei und Behörde für 
Stadtentwicklung und Umwelt einvernehmlich neue und umweltfreundlichere Anforderungen 
an Diesel-PKW festgelegt worden. Sie betreffen die Luftschadstoffemissionen. Ab 1. Oktober 
2004 sind Partikelfilter verbindlich vorgeschrieben. Dies gilt für die Beschaffung, für vorhande-
ne Fahrzeuge ist eine Regelung zur Nachrüstung von Filtern hinzugekommen.  
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15. Maßnahmen im industriellen Bereich  
 
Die Maßnahmen des Luftreinhalteplans sind entsprechend des Verursacheranteils ge-
gen alle Emittenten zu richten, die zum Überschreiten die Immissionswerte beitragen. In 
Hamburg sind die Überschreitungen des Immissionswertes an Messstellen in Hauptver-
kehrsstraßen ermittelt worden.  
 
Hinsichtlich des Verursacheranteils des industriellen Bereichs sind folgende Überlegun-
gen anzustellen.  
In Hamburg emittieren 150 Anlagen des industriellen Bereichs knapp 5000 Tonnen NOx 
pro Jahr. Dies stellt mit unter einem Drittel der NOx-Gesamtemissionen nach dem moto-
risierten Straßenverkehr den zweitgrößten Beitrag dar. 
 
 
Die Emissionen der industriellen Anlagen verteilen sich nicht gleichmäßig über das gan-
ze Stadtgebiet. Es bestehen örtliche Schwerpunkte. Die Analyse hat ergeben, dass 80 % 
des NOx der Anlagen (Industriebetriebe und Kraftwerke im Stadtgebiet) im Hafenbereich 
und im Südosten von Hamburg emittiert wird. Alle großen Emittenten liegen in diesem 
Gebiet, die größten sind eine Raffinerie, ein Kraftwerk und ein Stahlwerk, die zusammen 
35 % der Emissionen verursachen. 
Die Emissionsschwerpunkte liegen in einer Entfernung von fünf bis fünfzehn Kilometern 
von den beiden Immissionsschwerpunkten in Altona- und Barmbek-Nord entfernt. Die 
übrigen sind kleinere NOx-Emittenten, sie liegen überwiegend im äußeren Stadtbereich 
verteilt und etwa ebenso weit entfernt von den Immissionsschwerpunkten, wie die fol-
gende Abbildung zeigt. 

 

 
 

Abb. 27: NOx-Emissionen des industriellen Bereichs: Menge und Verteilung im  
             Stadtgebiet Hamburg                                                  Quelle: IB2210/IB115, NOx-Karte.pdf 

   NO2-Immissionsschwerpunkt 
       Altona-Nord und Barmbek-Nord 
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Die industriellen Emittenten stellen somit wegen ihrer entfernten Lage keine für die Im-
missionsschwerpunkte in Altona- und Barmbek-Nord maßgebenden lokalen Quellen dar. 
Sie liefern zur lokalen Zusatzbelastung keinen Beitrag.  
Diese Aussage befindet sich in Übereinstimmung mit den Resultaten näherer Untersu-
chungen in anderen Städten sowie Modellrechnungen zur Abschätzung der von einzel-
nen Anlagen ausgehenden Immissionsbelastung. Sie haben ergeben, dass keine dieser 
Anlagen im Stadtbereich - obwohl i. d. R. näher zu den Belastungsschwerpunkten gele-
gen - eine Immissionsbelastung von 3 Prozent des EU-Grenzwertes oder mehr verursa-
chen (Irrelevanzkriterium). 
Die Emissionen der industriellen Anlagen sind somit für die Belastungsschwerpunkte von 
untergeordneter Relevanz; es besteht im Hinblick auf die betrachteten Luftverunreini-
gungen in Altona- und Barmbek-Nord kein Handlungsbedarf. 
 
Die Emissionen der Anlagen sind allerdings den urbanen Quellen zuzurechnen und be-
einflussen damit die urbane Hintergrundbelastung. Neben den industriellen und gewerb-
lichen Quellen liefern der Hausbrand und der großräumig vorhandene Verkehr ebenfalls 
Beiträge zu den Belastungen aus urbanen Quellen.  
 
Nach der für Hamburg geltenden Abschätzung (siehe Kapitel 10) beträgt die Belastung 
aus allen urbanen Quellen etwa 20 % der gesamten Immissionsbelastung an den Ver-
kehrsmessstellen. Der Verursacheranteil der industriellen Anlagen an der Überschrei-
tung des Immissionsgrenzwertes ist daher von eher nachrangiger Bedeutung. 
 
Dennoch sollen die Sanierungsmaßnahmen im Anlagenbereich in den kommenden Jah-
ren weiter fortgeführt werden. Die inzwischen verbindlichen Änderungen von Rechts-
normen haben bereits und werden eine weitere und deutliche Reduzierung der NOx-
Emissionen im industriellen Bereich bewirken.  
 
Von Bedeutung sind hier die Verordnung für Großfeuerungsanlagen (novelliert im Juli 
2004) und die Technische Anleitung Luft (novelliert im Juli 2002). Die diesen Vorschriften 
unterliegenden Altanlagen müssen bis zum 1. November 2007 neue niedrigere NOx-
Emissionsgrenzwerte einhalten. Im Vergleich zu den bisher gültigen Grenzwerten aus 
den Jahren 1983 bzw. 1986 sind die neuen Grenzwerte häufig mehr als halbiert.  
 
Außerdem ist im Juli 2004 das Gesetz über den Handel mit Berechtigungen zur  
Emission von Treibhausgasen (Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz) in Kraft getreten. 
Danach werden einer großen Zahl von Anlagen in den kommenden drei Jahren jeweils 
geringere Kohlendioxid-Emissionen zugestanden als diese in den Jahren zuvor erzeugt 
haben. Durch Wirkungsgradverbesserungen und/oder durch Energieeinsparmaßnahmen 
werden sich die eingesetzten Brennstoffmengen und damit auch die NOx-Emissionen 
dieser Anlagen um etwa 3 % vermindern.  
 
Auf diese Weise wird die urbane Belastung im gesamten Stadtgebiet reduziert werden. 
Auf Grund der anstehenden Sanierungsmaßnahmen kann davon ausgegangen werden, 
dass der industrielle Bereich einen erkennbaren Anteil zur Verminderung der NO2-
Immissionsbelastung in der Stadt beiträgt. Es wird erwartet, dass dies an den Hinter-
grund- und Verkehrsmessstellen ablesbar sein wird.  
 
Das Zieldatum für die Einhaltung des NO2-Immissionsgrenzwertes der EU ist der  
1. Januar 2010. Mit Blick auf dieses Zieldatum erweist es sich als günstig, dass die in-
dustriellen Anlagen die Emissionsminderungsmaßnahmen bereits bis 2007 realisiert ha-
ben werden.  
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16. Erfolgskontrolle der Maßnahmen 
 
Die Erfolgskontrolle wird im Sinne einer Vollzugskontrolle und einer Wirkungskontrolle 
durchgeführt werden. Mit einer periodisch durchgeführten Erfolgskontrolle soll überprüft 
werden, ob die Maßnahmen realisiert sind (= Vollzugkontrolle) und inwieweit die gesteck-
ten Ziele erreicht werden ( = Wirkungskontrolle).  
  
Die Vollzugskontrolle bedingt eine periodische Überprüfung des Umsetzungsstandes. Da 
sich die Rahmenbedingungen und Einflussfaktoren bei der Umsetzung von Maßnahmen 
verändern können, ist die Möglichkeit von flexiblen Anpassungen offen zu halten. Dies 
kann beispielsweise eine Änderung des Umsetzungszeitplans oder auch den Verzicht 
auf die Weiterführung einer Maßnahme bedeuten.   
  
Die Messung und Beurteilung von Emissionen und Immissionen stellt die wesentliche 
Grundlage dar, um das Maß der NO2-Reduzierung zu überprüfen (Wirkungskontrolle). 
Damit ist es möglich, den Erfolg der getroffenen Maßnahmen zu kontrollieren oder gege-
benenfalls die Maßnahmen anzupassen. Die Wirkungskontrolle besteht somit haupt-
sächlich darin, dass die Auswirkungen auf die Luftqualität laufend beobachtet werden. 
Dazu wird die Luftqualität mit den Dauermessstationen weiterhin kontinuierlich über-
wacht.  
 
Bei der Umsetzung des Luftreinhalteplans besteht für die nächsten Jahre das Ziel, eine 
laufende Rückkopplung zwischen den gemessenen Luftqualitätswerten einerseits und 
den in Hinblick auf die Einhaltung der jeweiligen Schwellenwerte und des ab 2010 ver-
bindlichen Grenzwerts bereits ergriffenen bzw. ggf. noch zu ergreifenden weiteren Maß-
nahmen andererseits zu gewährleisten. 
Maßnahmen, die sich nicht bewährt haben oder nicht mehr erforderlich sind, werden 
modifiziert.  
 
 
 
17. Abwägung der Maßnahmen 
 
Bei der Abwägung zwischen in Frage kommenden Maßnahmen ist der Verursacheranteil 
und der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu berücksichtigen.  
 
Die festgestellten Überschreitungen an den Verkehrsmessstellen beruhen ganz über-
wiegend auf den starken straßenverkehrlichen Belastungen. Hier hat der motorisierte 
Straßenverkehr mit 50 bis 60 % den größten Anteil an den NO2-Immissionen, Lkw- und 
Bus-Verkehr (schwere Nutzfahrzeuge) wiederum leisten einen überproportionalen Bei-
trag zur Schadstoffbelastung. Der nächstgrößte Beitrag ergibt sich aus dem regionalen 
Hintergrund mit ca. 25 %. Da der regionale  Hintergrund durch örtliche Hamburger Maß-
nahmen nicht beeinflussbar ist, ist der Schwerpunkt der Aktivitäten auf den örtlichen 
Kraftfahrzeugverkehr zu richten.  
 
Die hier getroffenen Maßnahmen dienen der Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte 
zum vorbeugenden Schutz der menschlichen Gesundheit. Sie sollen allerdings den Wirt-
schaftsstandort nicht schädigen und dürfen das Ziel der Wachsenden Stadt nicht gefähr-
den. Die Maßnahmen sollen nicht dazu führen, dass die Schadstoffbelastung in andere 
Bereiche verlagert wird. Vermieden werden soll auch, dass die Kraftfahrzeuge weitere 
Strecken zurücklegen müssen und dadurch mehr Schadstoffe produzieren.  
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Restriktive Maßnahmen, die durch die Straßenverkehrsbehörde angeordnet werden 
müssen, unterliegen ebenfalls dem Abwägungsgebot und der Verhältnismäßigkeit. Ins-
besondere müssen die Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge zweifelsfrei belegbar sein. 
 
 
 

 

18. Auswirkungen der Maßnahmen auf andere Gebiete des Immissionsschutzes   

 

Durch die Maßnahmen zur Einhaltung des Immissionsgrenzwertes für NO2 im Zieljahr 
sollen keine Verschlechterungen der Situationen auf anderen Gebieten des Immissions-
schutzes bewirkt werden. Verschlechterungen sind aus den vorgeschlagenen konkreten 
Maßnahmen nicht zu erwarten.  

 

 

19. Prognose für das Zieljahr 2010 
Die Ausführungen sind Abschätzungen aufgrund der derzeitigen Datenlage. Sie sind im 
weiteren Verlauf zu validieren.  
 
Die Datenlage berücksichtigt die Abnahme von NOx im Straßenverkehr durch bereits 
bestehende gesetzliche Regelungen und Normen. Die derzeitige Diskussion zu einer 
über EURO 5 hinausgehenden Verschärfung der Vorschriften ist nicht berücksichtigt; 
Überlegungen z. B. zu NOx-Reduzierungen für Diesel-Pkw gehen in die Prognosen nicht 
ein. Ferner ist denkbar, dass weitere Emissionsminderungen bei NOx in Deutschland 
entsprechend der NEC-Richtlinie erfolgen, was ebenfalls unberücksichtigt bleibt. 
Insoweit sind die vorgenommenen Abschätzungen eher konservativ.  
 
Allerdings ist auch festzustellen, dass die bereits realisierte NOx-Reduktion der Emissio-
nen sich bis zum Jahr 2003 auf der Immissionsseite bei den NO2-Messungen noch nicht 
im gleichen Umfang wiederfindet. Daher wird die Immissionssituation für NO2 in Straßen 
mit Grenzwert-Überschreitungen weiter zu beobachten sein. Sollten die beabsichtigten 
Maßnahmen nicht zu den erwarteten Ergebnissen führen, sind weitergehende Anstren-
gungen zu unternehmen. Die möglichen weiteren Maßnahmen des Kapitels 14 sind dann 
als zweite Maßnahmenstufe zu prüfen. 
 
Hinsichtlich der längerfristigen Prognose ist auf weitere Unsicherheiten außerhalb des 
Hamburger Einflussbereiches und externe Faktoren zu verweisen, die eine Voraussage 
der Immissionen für 2010 derzeit erschweren. 
Derartige externe Faktoren sind beispielsweise Ferntransport der Luftschadstoffe, euro-
päische Entwicklung der Abgasreinigung für Kraftfahrzeuge und die zeitliche Entwicklung 
der Flottenzusammensetzung, insbesondere des Anteils von Dieselfahrzeugen. Eine 
weitere Unsicherheit besteht in der möglichen quantitativen Zunahme der Kraftfahrzeuge 
und Kraftfahrzeug-Fahrten in den nächsten Jahren. Prognosen gehen von Zuwächsen 
um die zehn Prozent aus. Das aber könnte dazu führen, dass die erwarteten Schadstoff-
reduzierungen mittels der vorgesehenen Maßnahmen durch den Zuwachs im Straßen-
verkehr wieder kompensiert werden. 
 
Dass bei dieser Situation Maßnahmen im lokalen Bereich naturgemäß nur zu einer gra-
duellen Verbesserung der lufthygienischen Situation beitragen und nicht alle Probleme 
lösen können, muss realistisch gesehen werden.  



Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt  -  Luftreinhalteplan Hamburg, Oktober 2004 44
 

Zu einer weitergehenden und großräumigen Verbesserung der Luftqualität müssen die 
Emissionen aller Emittentengruppen in Deutschland und Europa weiter vermindert wer-
den. Hier sind der Bundesgesetzgeber und nicht zuletzt die Europäische Union in der 
Pflicht. 
Auch müssen die Emissionen der Kraftfahrzeuge noch weiter vermindert werden. Nur 
durch das Zusammenwirken einer Vielzahl von Maßnahmen auf internationaler, nationa-
ler, regionaler und lokaler Ebene kann eine nachhaltige Lösung der in Hamburg und in 
anderen deutschen Großstädten auftretenden Probleme erreicht werden. 
 
Insgesamt wird jedoch davon ausgegangen, dass mit den in Kapitel 4 und 5 vorgeschla-
genen zusätzlichen örtlichen Maßnahmen zur Verstetigung des motorisierten Straßen-
verkehrs und der Verwirklichung ohnehin geplanter Maßnahmen Straße und Schiene 
(Kapitel 6) in ausreichendem Umfang Möglichkeiten eröffnet werden, den zum Schutz 
der menschlichen Gesundheit festgelegten europäischen Grenzwert bei NO2 im Jahr 
2010 auch an den kritischen Stellen in Hamburg zeitgerecht einzuhalten.  
 
 
20. Durchgeführte Öffentlichkeitsbeteiligung 
 
Die Auslegung des ersten Teiles des Luftreinhalteplanes (Kapitel 1 bis 10 / Sachstand) 
wurde im Amtlichen Anzeiger (Teil II des Hamburgischen Gesetz- und Verordnungsblat-
tes) Nr. 111 vom 22. September 2004 (Seite 1861) bekannt gemacht.  
Die Presse wurde über eine Pressemitteilung (Anhang 1) am 20. September 2004 über 
die Auslegung und die Öffentlichkeitsbeteiligung informiert. An den Folgetagen haben 
Tageszeitungen über die Möglichkeit der Stellungnahme berichtet und die Planungen 
kommentiert.  
 
Der Entwurf des ersten Teils des Luftreinhalteplanes lag ab dem 20. September 2004 bei 
der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt für interessierte Bürger zur Einsicht öffent-
lich aus. Dieser Teil des Luftreinhalteplans war außerdem ab dem 20. September 2004 
für die Öffentlichkeit im Internet einsehbar. 
Es bestand die Möglichkeit, Anregungen und Beobachtungen bis zum 8. Oktober 2004 
zu übermitteln. 
 
 
Im oben genannten Zeitraum sind der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt eine 
große Zahl von Anregungen und Beobachtungen zur Prüfung und eventuellen Berück-
sichtigung bei der Planung zugeleitet worden. 
Nachfolgend sind die wichtigsten, am häufigsten genannten Anregungen zusammenge-
fasst. 
 
Verkehrs- und Straßenführung: 
• Vermeidbare Fahrbahnverengungen vermeiden, sie führen zu Rückstaus 
• Einengungen von Straßenquerschnitten zur Geschwindigkeitsbeschränkung einführen 
• Einbahnstraßenregelungen einführen 
• Linksabbiegeverbote aufheben, damit Verkehr nicht durch enge Wohnstraßen geleitet 

werden muss 
• In Stoßzeiten mehr Fahrbahnen in eine Richtung (z. B. stadtauswärts) einrichten 
• Lichtsignalanlagen: Längere Phasen in ausgewählten Fahrtrichtungen erforderlich, 

besonders in Stoßzeiten  
• LKW umleiten, damit Verkehr zügiger rollt 
• Verkehrsfluss verstetigen, "Grüne Wellen" einrichten  
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• Höchstgeschwindigkeiten (80/50/30km/h) reduzieren 
• Tempo 30-Zonen einrichten 
• Geschwindigkeitsbeschränkungen aufheben 
• Geschwindigkeitskontrollen verstärkt durchführen 
• Unterbindung von Schleichweg-Verkehren 
• Ggf. lokale Verkehrsbeschränkungen oder auch Fahrverbote einführen 
• Gezielt schrittweise des Parkraumangebots reduzieren 
• Parkleitsysteme (insbesondere im Bereich Messe) einführen 
• Zusätzliche Belastung von Straßen durch Wohngebiete wegen Nutzung als Umlei-

tungsstrecken (insbesondere durch LKW) vermeiden 
 
Öffentlicher Personen-Nahverkehr: 
• Marketing zur verstärkten Nutzung des ÖPNV 
• Bessere Vernetzung durch "Park and Ride", Parkhäuser bauen 
• Einführung von Buskaps 
 
Dieselrußbelastung:  
• Rußfilter einbauen/nachrüsten lassen, zur Pflicht machen 
• HVV-Busse und Fahrzeuge der Stadtreinigung sollten bei Filtern Vorbild sein 
• Fahrverbote für Diesel-PKW ohne Rußfilter erlassen 
 
Fahrradfahren: 
• Verbesserung und Ausbau des Radwegenetzes 
• Förderung des Fahrradverkehrs 
• Imagekampagne zur Förderung des Radfahrens 
 
Übergreifendes: 
• Generell: Abgasverhalten von PKW und LKW verbessern 
• Einführung City-Maut 
• Stadtbahn als umwelt- und stadtverträgliches Verkehrsmittel einführen 
• Öffentlichkeit über ergriffene Maßnahmen informieren 
• Mobilitätsalternativen darstellen 
• Einbeziehung von Vermeidungskosten und externer Kosten, Prüfung der kostenlosen 

Nutzung des ÖPNV 
• Planung der Luftreinhaltung mit Lärmminderung u. CO2-Reduzierung verknüpfen 
• Ausrichtung verkehrspolitischer Entscheidungen am Vorrang schwächerer Ver-

kehrsteilnehmer  
• Ausrichtung aller verkehrlichen Entwicklungen am Prinzip Nachhaltigkeit 
• Schadstoffe absorbierende Pflanzen anpflanzen und Schadstoffe absorbierende Fas-

sadenfarbe anwenden. 
 
 
Ein Teil der Vorschläge und Anregungen sind durch Maßnahmen dieses Plans abge-
deckt. Der übrige Teil ist durch die Behörden noch nicht abschließend geprüft worden, 
die Vorschläge und Anregungen werden soweit möglich zukünftig berücksichtigt. 
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  Anhang 1 

 

 

 

 

  
  

  Fre ie  und Hansestadt  Hamburg 
  S t a a t l i c he  P r es s es t e l l e  
 

20. September 2004  /  bsu20 

Luftreinhalteplan für Hamburg  

Beteiligung der Öffentlichkeit an der Planerstellung 

Die Messungen des automatischen Luftmessnetzes zeigen: In Hamburg hat sich die Luftqualität 
in den vergangenen Jahrzehnten erheblich verbessert. Auch die von der EU durch neue Richtli-
nien vorgegebenen strengeren Grenzwerte werden in den Wohngebieten bei allen Schadstoffen 
eingehalten. Lediglich bei Messstationen in stark befahrenen Hauptverkehrsstraßen haben sich 
erstmals 2002 Überschreitungen beim Schadstoff Stickstoffdioxid (NO2) ergeben. Die Behörde 
für Stadtentwicklung und Umwelt stellt daher jetzt unter Beteiligung der Öffentlichkeit einen Luft-
reinhalteplan auf. 

Die genannten Überschreitungen wurden an den Messstationen Habichtstraße, Max-Brauer-Alle 

und Stresemannstraße festgestellt. Dort befinden sich die Messstellen jeweils am Straßenrand, 

wenige Meter vom rollenden Verkehr entfernt. Mit Hilfe des Luftreinhalteplans sollen für diese 

Punkte unter Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit Maßnahmen zur Verbesse-

rung der Luftqualität festgelegt und umgesetzt werden. 

Die Öffentlichkeit wird an der Erstellung des Plans beteiligt. Der erste Teil des Plans (Sachver-

halt), der auch Bestandteil des Luftreinhalteplanes sein wird, soll dazu als Grundlage dienen. Er 

enthält die Informationen, die für eine konstruktive Mitwirkung der Öffentlichkeit bei der Erarbei-

tung von Maßnahmen erforderlich sind. 

Die Sachverhaltsdarstellung des Luftreinhalteplans Hamburg ist auf den Internetseiten der 

Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt unter http://www.energie.hamburg.de einseh-

bar. Sie kann auch bis zum 8. Oktober 2004 in der Behörde für Stadtentwicklung und Um-

welt, Billstraße 84, 20539 Hamburg, während der Dienststunden eingesehen werden.  
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Die kontinuierlich gemessenen aktuellen Daten des Hamburger Luftmessnetzes werden laufend 

veröffentlicht im Internet unter http://www.hamburger-luft.de/,  im Videotext des NDR (3. Pro-

gramm) auf den Seiten 191/192 und telefonisch unter 428 45 2424 (Ansagedienst). 

 

Beiträge und Anregungen der Hamburger Bürgerinnen und Bürger für Maßnahmen zur Verbes-

serung der Luftqualität können bis zum 8. Oktober 2004 unter dem Stichwort „Luftreinhalteplan 

Hamburg“ an die Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt (Adresse wie oben) gerichtet wer-

den.  

 

 

 

 
Rückfragen: 

Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, Pressestelle 
Tel.: 428 40 – 20 51 / 20 58, Fax.: 428 40 – 37 35 

E-Mail: Claudia.Eggert@bsu.hamburg.de 
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 Anhang 2 

 
 

 

Programm zur Verbesserung des Verkehrsflusses 
Übersicht der 39 Einzel-Projekte 
Stand September 2004 

 

 
Projekt (Kurzbeschreibung der Maßnahmen) 
 
 
RING 1 
Ferdinandstor (Ballindamm) 
(zweispurig geradeaus vom Ballindamm nach Osten und gesonderte 
Rechtsabbiegespur nach Süden, Umbau der Ampel mit Umschaltung) 
Ferdinandstor (DB-Brücke) 
(dreispuriger Linksabbieger von der Alster in Richtung Süden, Hauptbahnhof bzw. 
Tunnel Klosterwall, Umbau der Ampel mit Umschaltung) 
 
RING 2 
Fruchtallee/Doormannsweg 
(Verlängerung der Linksabbiegespur von Westen nach Norden, Umschaltung der 
Ampel Fruchtallee/Doormannsweg) 
Nordschleswiger Str./Eulenkamp 
(Ummarkierung der Fahrbahn und Umschaltung der Ampel) 
Nordschleswiger Straße zwischen Eulenkamp und Walddörfer Straße 
(Verlängerung der Rechtsabbiegespur von Süden nach Osten) 
Nordschleswiger Straße zwischen Eulenkamp und Walldörfer Straße 
(Verlängerung der Linksabbiegespur von Norden nach Osten, Umschaltung der 
Ampel Nordschleswiger Straße/Walldörfer Straße) 
Nordschleswiger Straße zwischen Oberschlesische Straße und Straßburger 
Strasse (Verlängerung der Linksabbiegespur von Norden nach Osten, Umschaltung 
der Ampel Nordschleswiger Str./Straßburger Straße) 
 
RING 3 
Bargteheider Straße/Oldenfelder Stieg 
(Verschiebung der südl. gelegenen Insel zu Gunsten einer Rechtsabbiegespur mit 
Umschaltung der Ampel) 
Eidelstedter Platz 
(Neubau einer Rechtsabbiegespur von Norden nach Westen, Umschaltung der 
Ampel) 
Holsteiner Chaussee/Oldesloer Straße/Pinneberger Straße 
(Umbau der Ampel mit Umschaltung) 
Oldesloer Straße/BAB A7 Ostrampe 
(Ergänzung einer zweiten Linksabbiegspur von BAB Abfahrt Süd nach Westen, 
Umbau der Ampel mit Umschaltung) 
Oldesloer Straße/Schleswiger Damm 
(Umbau der Ampel mit Umschaltung) 
Poppenbütteler Weg /Alte Landstraße 
(Ergänzung einer zweiten Geradeausfahrspur von Westen nach Osten, Umbau der 
Ampel mit Umschaltung) 
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Rugenbarg/Flurstraße 
(Neue Rechtsabbiegespur, ggf. Umschaltung der Ampel) 
Saseler Chaussee/Stadtbahnstraße 
(Ergänzung einer Rechtsabbiegespur von Süden Sasler Ch. nach Westen zum 
Saseler Markt, Umbau der Ampel mit Umschaltung) 
Stadtbahnstraße zwischen Saseler Parkweg und Saseler Chaussee 
(Bau einer zweiten Spur von Osten nach Westen) 
 
Projekte außerhalb der Ringe 1, 2 oder 3 
Alsterkrugchaussee / Deelböge 
(Aufhebung der Busspur, Markierungsänderung) 
Amsinckstraße / Högerdamm 
(ÖPNV auf Anforderung, Umschaltung der Ampel) 
Anckelmannstraße/Ausschläger Weg 
(Markierungsänderungen) 
Bergedorfer Straße/Vierlandenstrasse 
(Umbau der Ampel mit Umschaltung u. Fahrbahnmarkierungsänderungen) 
Bergedorfer Straße/Weidenbaumsweg –West- 
(Bau von zwei Verkehrsinseln mit Ummarkierung; Umbau und Umschaltung der 
Ampel) 
Billhorner Brückenstraße 
(Aufweitung um eine Spur in der Billhorner Brückenstraße; Bau einer Spur 
linksseitig der Stützenreihe der DB Brücke; Ummarkierungen im gesamten 
Streckenbereich) 
Billhorner Brückenstraße/Zweibrückenstraße 
(Umbau und Umschaltung der Ampel) 
Billhorner Röhrendamm/Lindleystraße 
(Umbau und Umschaltung der Fußgänger-Ampel sowie aus Gründen der 
Koordinierung Umschaltungen von weiteren Ampeln Billhorner 
Röhrendamm/Billhorner Mühlenweg, Vierländer Damm/Billhorner Deich, Vierländer 
Damm/Thiedingreihe, Ausschläger Allee/Zollvereinsstraße) 
Lübeckertordamm/Sechslingspforte 
(Bau einer zweiten Rechtsabbiegespur in der Lübecker Straße in Richtung 
Sechslingspforte; Umbau und Umschaltung der Ampel) 
Lübeckertordamm/Sechslingspforte 
(Aufweitung der Zufahrt Sechslingspforte um eine Spur Umbau und Umschaltung 
der Ampel) 
Osdorfer Weg Anschlussstellen BAB A7 Bahrenfeld 
(Bau von Rechtsabbiegespuren) 
Osdorfer Weg/Ebertallee 
(Bau von Linksabbiegespuren mit Ummarkierungen; Umbau der Ampel ) 
Ost-West-Straße in Höhe Kleiner Burstah 
(Verlängerung der Rechtsabbiegespur; Umschaltung der Ampel Ost-West- 
Str./Rödingsmarkt) 
Stresemannstraße/Kaltenkircher Platz 
(Umschaltung der Ampel) 
Stresemannstraße/Kieler Straße 
(Bau einer Linksabbiegespur in der Kieler Straße und einer Rechtsabbiegespur in 
der Stresemannstraße; Umbau der Ampel mit Umschaltung) 
Theodor-Heuss-Platz/Edmund-Siemers-Allee 
(Verlegung der Fußgängerfurt über den nördlichen Theodor-Heuss-Platz, Umbau 
und Umschaltung der Ampel) 
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Theodor-Heuss-Platz/Mittelweg 
(Verlegung der Insel, Ummarkierung der Fahrbahn sowie Umbau und Umschaltung 
der Ampel) 
Wallstraße/Steinhauerdamm 
(Bau einer durchgängigen Rechtsabbiegespur von der Wallstraße bis zur Lübecker 
Straße; Umschaltung und Umbau der Ampel) 
Wentorfer Straße/Gräpelweg 
(Bau einer Abbiegespur) 
Winterhuder Weg/Hamburger Straße/Averhoffstaße 
(Aufhebung Busspur) 
Winterhuder Weg/Hamburger Straße/Humboldtstraße 
(Bau einer dritten Linksabbiegspur; Verlegung der Bushaltestelle aus der 
Hamburger Straße in den Mundsburger Damm und damit Anlegung einer 
Rechtsabbiegespur in der Hamburger Straße; Umbau mit Umschaltung der Ampel 
Hamburger Straße/Humboldtstraße und Winterhuder Weg/ Hamburger Straße) 
Winterhuder Weg/Hamburger Straße /Lerchenfeld 
(Aufhebung Busspur) 
Winterhuder Weg/Hamburger Straße /Mundsburger Damm 
(Verlängerung der vierten Geradeausspur) 
 
 
 

 
 
39 Maßnahmen an 28 Punkten in Hamburg 
 
 


